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Die Arbeiterfrau ließ beim J-hndler anschreiben, wenn in der LohmÜle nichts mchr 

war; der Bürger schloß einen D~r1ehensvcrtrJg) wenn er ein H~us bauen lassen 

wollte . Gegen Ende des letzten Jahrhunderts war der Kredir an Privatc, der Kredit 

[ur vorgezogenen Konsum noch keine Sorge des Gesetzgebers. Planck und Wind­

scheid genügeen im BG B cin paar ärmliche Paragraphen für d~s gesanlle Darlc­

hensrecht, wobei auch noch der zinslose K.redie gebührende Beachrung fand l. Das 

Abzahlungsgcsctz von e 894 " später als ersees Verbraucherschulzgcsec:z. gefeiert, 
beschäftigte sich zwar mit Teihahlungskäufen und Vergleichbarem), sorgte jedoch 

weder für Preislransparcnz~ noch für eine systematische Kontrolle übler Venrags­

klauseln! der Teilz.ahlungsverkäufer. Immerhin durften sie nicht mehr wegen jedes 

kleinen Zahlungsrückstands vom Venrag zurücktreten". Außerdem sollte vernllC­

den werden, d~ß dem Käufer sicherheitshalber die Ware wieder weggenommen 

wurde, er aber den Preis weitcr zu zahlen haue7. Dicses In Unkenntnis der 

kapitalistischen Mechanismen gesetzte Ziel wurde nicht erreicht, weil über die 

Rückgewährvorschriften vcrmincls Nutzungsvergütung und Werrverzehrausgleich 

wirtschaftlich doch die Bezahlung der weggenommenen Ware sichergestellt wurdes. 

In Jedem Fall war das Wenige, das um 1900 zum Schutz. des priv~ten Waren- und 

Geldkreditnehmers zu beachten war, noch abschließend in einfachen Gesetzestex­

ren niedergelegt. 

Was für einen Kontrast bieter hier d:ls an die Stelle des Abzahlungsgesetzes 

getretene, den Verbraucherkredit insgesamt ansprechende, seit dem r.J;lnuar 1991 
geltende Vcrbraucherkrcdi(gesetz9, eine hochperfcklionistisch gemeinte Sammlung 

von Definitionen, Verweisungen und komplexen Sondern'gelungen, deren Ver­

ständnis auch dem akademIsch gebildeten Leser ein höheres Maß an Anstrengungen 

1 10 der Zenlr31norm des § 607 BGß Wird mehl "Inm.1 cl.,:; Synallogmn von VJIUlanulXung auf Zw und 
Zinsl." lll"g ,n~'5prochen. Auch cl., \'ons.-hlepP,·n der ,hortümlichcll Rc.lvenragstheorLe, ,, "ch Jer 
der Darle hens"ertrag nicht nm dem Kons~ns der P'\IlCl"", sondern mll dem Empfang der Valu." 
ellls,eh, un d die Im WO,,"", de< § 607 vCf", ken und biS 'RGZ '08, q 6 auc}, CXph'l von dee 
Rechts prechung (ongeführt ""ord(·,, IS I, zelgl dm ltl ch heulc noch mchl überwundenen $pe~ifisc h c n 
Modernllllsrücks"nd des BG B von '900 >cd C""'111 S,·klOr, In d" m die Gcsellsch.flslheofle um die 
Jlhrlmnde r<wcnde doch zlInchm"od d" eigentl ic he Vermachlungszcnlrum vOn Wirtschaft und Gesell­
schaft vcrmUle,e, b JS hm 1-U Hil!<rJi n~' .. D., s finlnzbpll al .. ('909)' 

1 RGßI. I, ~IO. Zu selller EIl Istehungsg" sd,ldllt Benöhr, ZHR ,)8, 49" 
l § 6 AbzG hwlt die Anwendun, au! sog. Umgchu ngsg,·schii fte offen. Der ßognf! war ,b~r f,lseh 

gc'dhh. da Gddkrcd ite n,ch, 7.ur Umgehung des \XIaronk rcdil$ gcgtbcn wndcn. 
-4 D:u.v wurdt: cr~1 1')69 § t:1 AbzG (.·mg(·(ü gt (BCBI. I. 1 Si I) lJ " d 1')7 .1 noch "ahNtt:r1. 
I 11' § ~ i\hzG wurden Ie<li glich die Klouscin über Vertrag.<!,,!<n und dJe Verf,lIkbusr!n , 'oner 

gl' e-t :l,.liche:.' 11 Kon trolle unterworfen. 
6 Siehe § 4 Ab,. 1 AbzG. 
7 Siehe cli ' Rüeklrtmfiktton des § I Ab~G. 
S R,,,h,sgrundl'ge h,erfür "'" § 1 Ab>.G. 
9 Gesetz "um ' 7.11.1990 (ßGßI. I. ,840). 
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aufbürdet '0 als selbsr der inhaltsreichsre Schacluclsatz von William Faulkner. Macht 

sich der Leser dann noch klar, daß viele der wichtigsten Probleme des heutigen 

Verbraucherrechts aus diesem Gesetz ausgeklammert und weiterhin der Rechtspre­

chung überlassen sind, obwohl sie die schutzbedürftigsten Haushalte der Republik 

betreffen, dann wird er als Konservativer ob dieser Verrcchrlichungsorgie aufseuf­

zen, als Liberaler nach einer Deregulation rufen, als Sozialdernokrat gezielte Verbes­
serungen im Mahnverfahren der Banken eIe. anstreben, ~ls Grüner zur Askese raten, 
als Europäer einen weiteren Richrlinienentwurf verlangen und als Sachse mit 

Nachholbedarf erst einmal die Kreditkündrgung abwarten. Die Einführungsauf­

sätze" zum Verbraucherkreditgesetz machen auf einige Rückschritte des Gesetzge­
bers aufmerksam", während man das Übrige bei der Rechtsprechung in guten 

Handen wahne Grund genug für eme theoretische Vergegenwärtigung der Mög­

lichkeiten, wie eine Gesellschaft mit der Minorität zurechtkommen kann, die durch 

Finanzdiensdeistungen wirtschaftlich, sozial und intellektuell überfordert ist. Zu 

beginnen ist dabei mit einern Abriß der phantastischen Geschichte des Verbraucher­

kredits (dazu 1.), die in eine Systematisierung der sozialen Probleme miinden soll 

(dazu H.). Auf dieser Basis ist der gegcllwartige Stand der Rcclttscntwicklung zu 

erörtern (dazu llJ.), dessen Fazit theoretisch "tll verarbeiten (dnu IV.) und auf 

rechts pol i t ische Rem cd uren durchzusehen ist (daz u v.). 

1. Vom Ab'L.ahlu7lgs- zum Ratenkredir 

Gab am Anfang noch der Händler selbst dem Lohn- oder Gehaltsempfänger 

Warenkredit durch (teilweise) Stundung des Kaufprei~cs, so konnte und mußte er 

die Kredithöhe nach dem Arbeitseinkommen dimensionieren, d~s die einzige Si­

cherheit war. Diese Finan;(jerungsfunktion vcrselbständigte sich nach dem Ersten 

Weltkrieg zuerst vor allem bei den großen Warenhäusern, die sich nicht mehr auf 

eine Kredirabreilung beschränkten, sondern eigene Finanzierungsinstiwte ~ls Kre­

ditinstitute einschalteten. Zunächst waren dies KonzeTluochrer. Spater nahmen sich 

die Universalbanken des Gesch~fLS ;1.11. Die Entkoppelung von Warenkauf und 

Gelddarlehell war damit aber noch nicht vollzogen, da die Finan<:ierung in der Regel 

bei dem Kauf einzelner herausgehobener Konsumgüter einsetzle, die in Raten 
bezahlt werden sol[t(;'n. Der Abzahlungskredit WJr dadurch gepragt, daß der Kaufer 

von der konkreten Ware angezogen wurde und sich bei der Realisierung seines 

Wunsches über eine Fin~nzienJl1g vom jcwetligen Verkäufer unterstützen licß. Die 

Rechtsprechung trug dem Rechnung, indem sie dem Kaufer, der auf diese Weise ein 
Kreditillstjcu[ zur Finanzierung der Ware einschalrete, möglichst so behandelte wie 

einen einfachen AbzahluIlgskäufer'J, insbesondere bei Lcistllngsstörungen q
. Auch 

nach dem Zweiten Weltkrieg wurde'" das Mobiliar des Wirtschairswunderwohlst~IlJs 

zunächst auf diese Wei~e erworben. Der Nierenrrsch tauchte dementsprechend 

ebenso wie die Waschmaschine ganz unverhol,lcn in den formularvcnrägen der 

'0 Daz u ,r;;gi vor "" ern die Technik des G est!? '" b,·" die T"besta ndsvo,"""cll.Ullge n und Roch lSfo lgen 
;\usem~nderreiß, \inJ In der Textstruklllr sLch EDVIProgr:lrnmen lnn~ lH:.'rL 

I' Si,helMb. Bil low, NJ \V '99', 119 ffi. \V.N . , Scholz. D ß '99'. 11 j; ~I ehe ferner S~ib<rt, H andbu ch HI rn 
VerbrauchcrkredLlgcSt:'fZ, 1991. 

11 Zu r LISt e d~r Verschledllerllngcn Slche umen 111 9 ' I, D" ermöglidnc § 6 AbzG, v~1. m,b. O LG SllH,lg.m, NJW '977. !'H. 
'4 Siehe cl w.' 7.um E,nw,·ndungsdurch grill b,' ! geseil"lIener Nachbcsscrung u,·, V,·rbul <r' Mi> Ko­

We."erm,nn, BGB .•. AuO .. § 6 i\ bzG R,dnr. \ \. 
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Finanzierungsbanken ~uf. Dic Miniheckscheibe erspane dem stolzen Käferkäufer 

den Blick auf die blurvolle Vergangenhcü; der Kreditvcrlrag verband sich körperlich 

und geistig mit dem Zukunfrsaspekt des Vehikels, das auf Adolfs viclgelobten 

Autostraßen schneller in die Zukunft half. 

/. Die kreditgebenden .B3nken hauen eigentlich bei gen;l.Uer Analyse nie ein beson­

deres Interesse an den Gütern, für die sich die Konsumenten erwärmten. Ob die 

\'V'aren überhaupt geliefert wurden, mangelhaft waren oder ihre Nachbesserung 

gelang, war ihnen herzlich gleichgültig. Als Sicherheiten ließen sich die gebuften 
Gütcr zwar zusätzlich zu Lohn und Geldt in Betracht ziehen'l, bilderen freilich 

wegen des mit der Nutzung verbundenen Wenverlustes nicht gerade ein Ruhekis­
sen . Zum technisch bedingten Verschleiß durch das Älterwerden, der durch zuneh­

mende Begrenzung der Haltbarkeit und Reparierbarkeit beschleunigt wurde, kam 
die sogenannte moralische Obsoleszel1z '., der teilweise gravierende Werrverlust 

durch Geringschätzung im Hinblick auf immer neue Warengenerationen . Zu Zei­

ten, als es noch üblich war, sich bei einer anständigen Eheschließung aus Serios itäts­

gründen für die Wohnungseinrichtung so zu verschulden , daß die Ehe mit einem 

finanziellen Notstand begann und die sozialokonomischen Vorausset7..ungen für 

eine Trennung selbst bei gravierender Verkennung der Pannerpersönlichkcit für 

lange Zeil entfielen, mußte die Hochzeitsnacht im gerade gelieferten Schlafzimmer­

mobiliar bei diesem mit einem augenblicklichen Wertveriusl von bis zu 90% 
angesetzt werden . Kein Wunder, Jaß solche im KriscnfJ.ll bum mehr verwertbaren 

Sicherheiten den Banken die Verknüpfung ihrer Geschäfte mit dem Warenkauf 

wenig rröstlich erscheinen ließen . Fuhren die kreditverschuldeten Abzahlungskäu­

fer doch auch mir dem weniger rabi~t von \'ifertverlust bedrohten Personenkraftwa­

gen überdurchsclmitrlich häufig die damals gegen zahlreicheren Alleenbäume und 

sorgten so für einc verwertllngsfeindliche Verknautschllng des SicherungsgulS. Kein 
Wunder :Ilso, daß die Banken von den Schicksalen der gekauften Waren unabhängig 

werden wollten. 

2 . Diese Strategie konnte freilich Crs[ aufgrund zweier voneinander unabhängiger 

gesellschaftlicher Entwicklungen Erfolg haben. Die Lohntüte wurde im Zuge der 

Rauonalisllmmg der Entlohnung hinfällig. Die bargeldlose Zahlung des Arbeit$em­

geltS verallgemeinerte sich seit Ende der fünfziger Jahre bis Ende der sechziger J3hre 
fast vollständig, vor allcm auch auf der Basis von Tari fverträgen '7. Die Gewerk­

schaften akzeptiertcn die abstrakre Form der Erlangung geldlicher Verfügungs­

macht im Verrrauen d:lrauf, daß das Konto dem Arbeitnehmer ähnliche Freiheiten 

verschaffen werde wie dem Selbständigen, und ~uch im Interesse mancher Alkoholi­

kerfrau, die nach dem samstäglichen Kneipeng3ng ihres Gesponses auch das Un­

pfändbare nur noch tcilweise hatte in Empfang nehmen können. Damit \vurden die 

Lohn - und Gehaltsempfänger aber erstmals massenhaft in direkten Kontakt zu den 

Banken gebracht. 
Hinzu kam, daß der Anstieg der Einkommen die Kreditfinanzierung nicht nur für 

ein einzelnes prominemcs Konsumgut, sondem für eine Mehrzahl von Extras oder 
gar :l.llgemein einen gchobeneren Konsumst:tndard ermöglichte, die Arbeitseinkom­

men also auch dafür als Sicherheit ausreicheen. Der Käufer wurde insofern LU dem 

den Abzahlungskredit seit dc-n sccll7.igcr Jahren zunehmend verdrängenden Raten­
kredit nicht mehr durch den Reiz eines bei einem konkreten Verkäufer besichtigten 

Produkts verlockt, sondern durch tlbstraktere K4I1Jllnrerze bei einer r-iille von 

' I Zur lrrdcvanz d'T Sichemng.ÜberCignung für d ie Amvendung des Ab"G BGHZ 9 J. JO) . 
,6 Zu den Obsol f< unZSlraH:g,en d"r Hemcller KIlI "per. JA ' 977.97. 
'7 S,ehe ln , b. Wllttr. AR-llIl\1<l. D, Lohn·,ahlung 11. l'vIoß.rlicht und b,rgc1dlosc Zahlung. 
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Waren, für die die Werbung auf ~lIen medialen Ebenen präsent war, wdem mit 

immer intensiveren Mitteln bis hin zur Scxualisierung von Gummireifen und 
Schweißgeruchdämpfern. Zum Kredit trieb also der abstrakte Kaufwunsch, der sich 

beim nächsren G~ng ins Warenparadies entfalten und :GU bestimmten Pdfcrenz.en 

führen, auf eine oder mehrere Einkäufe gerichtet sein und VOr allem auch die 

Diensdeiswngen einbegreifen konnte, die neben den W~ren zunehmend das Wohl­

slandsgcfühl vervollkommneten. Denn warum sollte die kreditierte Lustertüllung 

sich auf die Körper der Waren beschränken, die Genusse am eigenen Leib, von der 
Kosmetik bis :Gum Kreativkurs, jedoch ~usklammern? Warum sollte andererseits 

nicht auch der arbeicslos Geworden<? nicht wenigstens seinen Lebensstandard bis 

zur ErJangung der nächsten Arbeitsstelle kredilweise erhalten können, vor allem, 

wenn dieser sein ganzes Sozialprestige ausmachte? Wer schon des Gehaltskonros 

wegen den Gang zur Bank gewohnt W2r, der schaffte es auch zunehmend, insbeson­

dere seit dem Beginn der sieb7_iger Jahre. sich wegen eines hinreichend stark 

empfundenen Konsumwunsehs mittels eines Darlehensvenrags über einen Raten­

kredit Erleichterung zu versch~ffen . Er konnte sich also erforderlichenfalls, wie die 

Rechrsprechung es ausdrückt' !, den Kredit "auf eigene F~ust. beschaffen und durfte 

dann, wenn bei der Kreditverwendung Mißgeschicke passierten, damit nicht mehr 

zur Bank laufen . 

3. Diese EmkopplHng von Wt,ren- lind DlensLlewungf.geschäjL emcnellS, Kreditge­
schäft andererseus wurde von den Banken ~lIerdings so offensiv betrieben, daß heute 

ein beträchtlicher Graubereich entstanden ist. Selbst wenn der Konsument einen 

konkn.·ten Kaufwunsch hegt. elwa ein Automobil erwerben und für die Kreditie­

rung Hilfe des Verkäufcr~ in Anspruch nehmen will, werden die Verträge heute so 

gestaltet und ausgefüllt, daß dem Richter im Streitfall Urkunden über einen Raten­

kredit vorgelegt werden können . Typisch ist dafür erw~ die VercragspraxJs, auch bei 

Kooperation von Verkäufer und Bank, den Kaufvenrag unter Ignorierllng des 

Kreditvertrags und den Kreditvenrag unter Ignorierung des Kaufvertrags, dafür 

aber auch noch einen separaten Sicherungsvercrag ZU schließen, mit dem der 

K3ufgegcnstand der Bank zur Sicherheit übereignet wird. Hier wird das Angenehme 

(die Vermeidung der Rechtsfolgen des Abzahlungskredits) mit dem Nützlichen (der 
Sichersre!lullg wie beim Abzah!ung~kredil) verbunden. Wird die Rückzahlung der 

Kredilsumme nebst Zinsen und Gebühren eingeklagt, so wird dieser Sicherungsver­
lr.l.g dem Gericht nonnalerweise nicht gczeigt, um ja keine Zweifel aufkommen zu 

lassen, ob es sich doch um einen Abzahlungskredit handelt und der K~ufer vielleicht 
deswegen den Einwendungsdurchgriff'9 gegenüber der Bank gehend machen kann. 

Auf dem Papier handelt es sich um einen Ralcnkredit, in \'\Iirklichkeit hat sich der 
Käufer den Kredit keineswegs auf ci gene Faust beschaffl, sondern ist emem Tip des 

Verkäufers gefolgt, nlt eventuell bei diesem schon e1l1 Forrnubr ausgefüllt und 

womöglich die direkte Übc:rcignung des Sicherungsgegenstands vöm Verkäufer an 

die Bank veranlaßI. Ob er überh~upt bel der Bank war oder erst, nachdem er mit 

dem Verb ufer praktisch alles klargem~cht hat, ist aus den Dokumenren in aller 

Regel nicht ersichtlich. 

Streit besteht allerdings über den Umfang des als Ratenkredit getarnten Abzah­
lungskrcdirs'o. Es wäre jedoch äußerst erst~unlich, wenn der Kreis der von einem 

19 Siehe nur BGH. NJ'W' 1,80. I S '4. I p6 und MuKo-W,.sr"rn""l1l . S 6 AbzG Rdnr. )l. 
'? [),es," ,.t ~uf dem Bod"n der herrsc hendm Trmnungstneon< hche die NJchw. bel Mül\ o ·Wc te,· 

mann, § <> Ab~G Rdnr 2}). d ie e,ne Einh('u vOn K,uf· und Dorlch<""v<"t ,,, !; lblel"'l. notwendig, um 
die wlftsth,ftliche Einhell des finan z,erten Ab<ahlun~,kau rs zur G~hun~ zu bringen . 

10 Zum Anteil de' Abz.hlung,heuit:< ,m KonsumenCfnkr«lit Sloh .. I-lolz.ch"k/HÖrnl3nnlDl'·lt,'r, 
Prox" d .. s Konsumentenkredits. ,?Sl, 68. 
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konkreten Konsumwunsch Getriebenen allzu sehr reduziere wäre. Noch immer 

dürfte der visuelle und sensorische Reiz in unmitrelbarer Nähe des Produkts die 

Vertragsentscheidungen des Kunden besonders beschleunigen und rur Hilfsange­
bore des Verkäufers wegen der finanlierung eine gesteigerte Akzeptanz schaffen. 

Chrom und Lack, Design und Styling sowie eine sanfte elektronische Befehlslen­

trale cntfllten ihre Verführungskräfte noch immer am intensivsren vor Ort. Zwar 

wird der Betrag der Finanzierung meist nicht mehr srreng dem Preis der Ware oder 

Dicnsrleistung entsprechen, er kann auch noch ein wenig Bargeld für das standesge­

mäße Emree der Ware ins Reich des Käufers einschließen, ob nun für den Schluck 

Champagner auf den Autokauf nach quälender Ber:<tungswur oder auch für die 

jetzt nötige Garage, damit der morgendliche fußweg lum Auto kein allzu frühes 

Aufstehen erfordert. Zunehmend ist der Kauf auch mIr noch unter Umschuldung 

eille~ Altkredits" für die vorigen Käufe zu vollziehen, so daß das neue Kreditge­

schäfe als nicht allzu gravierende Anhebung des schon bestehenden Schuldsaldos 

erscheint oder gar kaum höhere Raren nötig macht, wenn auch für ein paar Jahre 
länger. 

Die Rechtsprechung prüft, ob der Kredimehmer sich den Kredit auf eigene Faust 
beschafft hat und dieser damir dem Abuhlungsrccht unterliegt, in der Regel 

ausschließlich auf der Grundlage der vorgelegten Verträge, wobei sich die Kredirge­

ber wohlweislich auf die Vorlage des Darlehensvertrags beschränken. Wollte man 

den Graubere.ich auflösen, wäre nach der Mirwirkung des Verkaufers beim Zus[~n­

dekomrnen des Darlehensvcnrags zu fragen, nach einem direkten Kontakt zwischen 

Kreditnehmer und Bank, danach, ob der Kreditnehmer bisher schon mit dem jetzt 

eingeschalteten Kreditgeber vertraglich verbunden war, ob die Bank sich von 

vornherein nach dem Kaufgegenstand erkundigt hat und dieser ihr z.ur Sicherheit 

übereignet worden ist und ob sie auch sonst mit dem Verkäufer kooperiert. Gehe ein 

Käufer anläßlich der Finanzierung eines Kaufs erstmals zu e.iner Bank, mit der cr 

bisher nichts z.u wn haue, so isr dies meise auf Hinweise und Hilfen des Verkaufers 

zurückzuführen, so daß ein maßgebliches Indiz. für die Annahn,e eines Abzahlungs­

kredits vorliegt. Die Anwälte der Kreditnehmer versäumen sehr oft die Prüfung 

unler diesem Gesichrspunkt. Die GericlHe tun zu wenig, um insoweit ihrer Sachver­

hahsaufklärungspOicht zu genügen. 

4. Auch unabhängig von diesem Graubereich ist heute Jer Ralenkredit zur umtra­
len Form des KonSllmenlenkredirs geworden. Dem Kredimehrncr wurde von An­

fang an der Vertragsschluß schr leicht gemachr. Es ist regelmäßig nicht mehr als eine 
Seite, die a.usgefüllt werden muß und die gern der Kreditvermitrler oder der 

Sachbearbeiter für den Kreditnehmer ausfüHt, so daß nur eine oder 7.wei Unter­

schriften zu leislen sind. Das beginnt bei den persönlichen Daten, von denen Mitte 

der siebziger 1 ahre oft noch die fur die Kreditwürdigkeirsprüfung relevanten auch in 

den VenragStexl aufgenommen wurden, so Nettoeinkommen, Miete, Unterhalrsla­

seen und sonstige Schulden. Als die Gerichte die diesbezüglichen Angaben aber im 

Rahmen der SiHenwidrigkeitsprüfung als Argumente gegen die Banken verwende­
ten, weil die Krcditrückführung etwa von vornherein nahezu aussichtslos oder nur 

unter Zurücksetzung anderer Gläubiger oder dringendster Eigenbedürfnisse mög­

lich erschien, wurden die persönlichen Angaben in den Vertragsrextcn auch immer 
spärlicher. Ein seriöser Kreditvertragsabschluß erfordere ferner außer der Angabe 

der angeserebrcn Auszahlungssumme die Angabe der Zus3ukosten für einen etwai­

gen Vermitder, der Kosten einer Resrschuldversicherung, der Bearbeitungsgebüh­

ren und der sonstigen phantasievollen Nebenkosten (Überweisungsgebühren, Stun-

2 ( Zum Umschuldung.karussell Slche H olzscheck u .•. (Anm.lo). S. ,,611. 
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dungsgebühren, Mahngebühren etc.) sowie der Brunokredilsurnme, der zu zahlen­

den Zinsen mit Effektivzinsangabe. der Höhe der zu zahlenden Raten und der 

R3tentennine. Daran fehlte es in den Vertragstexten der sieb2'.iger Jabre zu einem 

erheblichen Teil, und auch heute noch bestehen hier D efi zite. Vielfach fehlen die 
Angaben bei der Unterschriftsleistung des Kredimchmcrs jedenfalls noch teilweise; 

sie werden dann später vom Kreditvenninlcr oder Sachbearbeitcr eingetragen, was 
problemlos möglich ist , da der Vertragste:<! als Antrag des Kredimehmers abgefaßt 

isc. Nettokredit und Ratenhöhe waren und sind für den durchschnittlichen Kredit­

kunden die entscheidenden Daten und werden von ihnen normalerweise erfragt 
oder vorgegeben. Sie werden d;<nn auch entsprechend im Vertrag festgehalten. Im 

übrigen mußte es sich schon um einen sehr gewitzten Kredirnehmer handeln, wenn 

es zu einem Widerspruch gegen die Ausfüllung der übrigen Berechnungsdaten bm. 
In den siebziger Jahren wurde der effektive Jahreszins von den Teih-.ahlungsbanken 

weitgehend überhaupt nicht im Vertrag angegeben, auch nicht bei nachträglicher 

AusfülJung. Die Nebenkosten für den Fall von LeislUngsstörungen waren nur in 

den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. nicht im unterschriebenen Vertragstext 

emhalten. Die wesentlichen Verrragsleistungen wurden darüber hinaus branchen­

weise so irreführend angegeben und definiert, daß ein Laie beim Vcrrragsabschluß 

kaum seine Belastung berechnen konnte. 

5. War es nun geschicktes Marketing oder systematischer Betrug, daß die Zinsen -

in der Sprache der Amtsanmaßung »Kreditgebühren « genannt - von der gesamten 

Teilzahlungskredllbranche mit einem Mona(S7./n5Stll7. tUI! den A4sgtlngsbetrag be­
rechnet wurden? Die Zinsangabe von J % pro Monat auf den Nettokreditbetug für 

jeden Monat der laufzeit gaukelte nicht nur einem Simplicius unter den Kredilneh­

mern eine J anresverzinsung von 12% vor, sondern bis Ende der siebz.lger Jahre auch 

noch unbefmgenen Oberrichtern". Die Monatszinsangabe wirkt wic das Salz 

Pant3gruds auf die Zunge der Schlafenden, das den Durst auf das Kreditgeld weckt. 

Dabei muß man weder Euklid noch Gauß bemühen, um einzusehen, daß eine 

Verzinsung, die ungeachtet aller Tilgungsleismngen wahrend der gesamten Ver­

tragslaufzeit in gleicher Höhe auf den Ausgangskredilbetrag berechnet wird, auf 

einen wesentlich höheren, nämlich annähernd den doppelten Zinssatz hinausläuft'l, 

wobei die unterschiedlichen Laufzeiten feine Differen~.en ergeben Ji . Betrachtet man 

die Monarszinsangabc im Lichte der späteren strengen Rechtsprechung zu den 
Tilgungsverrechnungsklauseln'l, so hälee man bei allen Verträgen mit Monatszins­

berechnung und ohne Effekrivzinsangabe zumindest VOn einer planvollen Intrms­

parenz, wenn nicht von Dummenfang sprechen können . Da die Preisang~benvor­

schritten'6 das Fehlen einer Effektivzins3ngabe nur mit (praktisch nie in Betracht 

kommenden) gewcrbrrechtlichen Sanktionen belegten und daneben allenfalls eine 

weetbewerosrechtliche Ahndung denkbar erschien'7, die Wirksamkeit eines Ver­

trags aber - nach ganz herrschender Auffassung'! - nicht ;1l1ein wegen dieses 

Angabendefizits entfiel. konnte die Teilzahlungskrcditbranche Mitle der siebziger 

Jahre ihr Ratenkreditgeschäfc unter systemarischer Aussparung des Datums ausdeh­

nen, das für die Bewertung des Leistungs-Gcgenleistungs- Verhältnisses zentral ist. 

" Vgl. CIW' das OLG Nurnberg als VorulS(~nZ ~," BGH, NJW '979. 140' 
" Siche nur $chrneb,. Ocr Ve , bnuchc rkrcdil, 19S9. S, S5' 
'4 Sicht die ß"echnllng<methoden und -b~l s p,cle bel SchmeI. (Annl , '3 ) Rdnr . "9 H. 
'j Sich. In,b. ßGHZ 106, 46; NJW '989. !J0 und ' 990, ,)8.1 . 
,6 Zu Begonn der gen cllll ichen Kontroll,' war noch die Prels>uszclchnungsVO anzuwenden. cli e d,s 

ßVcrfG 'pater filr nlchlOg .. klane. Siehe nunmehr die PrcIS3IlgJbcnVO v. 14. J . ,,85 und da" " etwa 
ßGH. NJW '989, )0 16 . 

' 7 N,ch § I UWG . 
,8 Siehe nur ßGH. NJW '979. 141. 
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Noch ein bißchen mehr Konfusion war die teilweise ebenfalls verwendete Tages­

zinsberechnung zu schaffen geeignet, die mit ihren scheinbar besonders kleinen 

Zahlen jedenfalls den schon an Adam Riese gescheitenen Kunden falsche Entwar­
nung signalisiertc. Sicher hätte es Mine der siebziger Jahre noch Richler geben 

können. die auf eine weubewerbsreehdiche Unterlassungsklage hin die form der 
irreführenden Monatszins- und T2geszinsberechnung als unlauter verbOIen hätren. 

Da sich aber die gan:Le Branche über diese Form als Marketingmethode einig war. 
gelang es ihr. diese Praxis ;lUch im laufe der Jahre als allgemeinen Usus durchzuset­

zen, wobei aber in späteren Jahren die Rechtsprechung durch ihre Kreditwirksam­

keitspriifung weitgehend eine Effektivzinsangabe en:wang, deren Fehlen als ein 

mögliches Element der Sittenwidrigkeit (unter vielen anderen) gewenet wurde J9 . 

Die Expansion des Ratenkredits in den siebziger Jahren vollzog sich aber jedenfalls 
mit trügerischen ßerechnungsformen, die für die heutige Verschuldung vieler 

Haushalte mit verantwortlich tsc. Die Kreditverhähnisse, die 50 begonnen haben, 

laufen weithin noch. 

6. Neben der anstößigen Zinsang~be ist das ZusClugeschäft der Re'LSchuldverSlche­
rung ein weiterer Begriff aus dem Wörterbuch der bank mäßigen Desinformation. 

Was wird der Laie darumer schon verstehen? Zunächst waren und sind die 
Darlehensvertragstcxte fast stets so angelegt. daß der Krcditnehmer sich kaum große 

Gedanken macht; meist genügt ein einfaches Kreuz bei der Ausfüllung des Formu­

lanexIs, damit ein Restschuldversicherungsvenrag zust.mde kommt. Nach einigen 

Kontroversen ist man sich hc:ure darüber einig, daß damit in der Regel ein Vertrag 

zwischen dem Kreditnehmer als Versicherungsnehmer und dem Versicherer perfekt 

gemacht wird JO. Die B~nk tritt dabei als Bote oder Stellvertreter auf. ohne daß dies 

in den Vertragstexren deutlich wird . Ein :Lusätzliches Versicherungsvertragsformu­

lar ließ man den Kunden beileibe nichl unrerschreiben. Das hätte doch mlnchen 

jedenfalls von dieser Zusatzbelasrung lbgeh3lten . Die Unterschrifr unter dem 

Kreditvcrrrag deckt auch heute noch regelmäßig die Restschuldversicherung mit ab, 

deren Konditionen keineswegs alls dem Kreditvertrag hervorgehen . In den ersten 
Jahren war an den Restschuldversicherer eine Einmalprämie zu zahlen, während 

später Monatsprämien berechnet wurden. Ein Vergleich der teilweise außerordent­

lich unterschiedlichen Prämien der Versicherer] , Wolf dem Kunden bei Krediever­

tragsabschluß in aller Regel nicht möglich; er war auch nicht von Belang. weil der 

jeweilige Kredirgeber nur mit einem einzigen Versicherer kooperieree. 

Was aber bietet der Versicherungsvertrag, für den das Kreuz wie beim Analphabe­

ten genügt? Keineswegs ist die Resrschuld versichert, wie der Name verspricht. 

Vielmehr handelt e~ sich primär um eine lebensversicherung des KreditnehOlcrs. 

die die bei planmäßiger Tilgung im Todesfall noch bestehende Reslverbindliehkeit 

~bdeckt. Bei jüngeren Kreditnehmern, etwa solchen :Lwischen :Lwanzig und vierzig 

Jahren, handelt es sich ganz offenbar um ein Zusat:Lgeschäft , das nur aufgrund einer 

gesteigerten Todessehnsucht dringend erscheinen kann, zumal die Begünstigten, die 
künftigen Erben, meist noch gar nicht feststehen. teilweise noch nicht einm~[ 
geboren sind . für die älteren Kredimehmer, etwa solche :Lwiscben flinfzig und 

sech:Lig J abren, scheider eine Lebensversicherung wegen der hohen Prämie aber 

rneist von vornherein aus, so daß die Kredirvertragsparteien in al/er Regel einfach 

'9 Zur ßcrü~kStchltgung "on Prc,,,ng~benve'Slö l~ en 'm Rahmtn cl .. ~ 'J8 ßGB S'cI,. ,nsb. IlGH, NJW 

'9 S" '437. ,0 Vgl. Pältman n, R"stschuldvcrst~h<T\Jn g bell" Konsumentcllbl,k,,·dil, Dis s, Bermen 198 S' 6\11., ,>8 ff. 
Versteh.ne Person !SI d.r Kr&lilnehmcr In Jed em r oll. VerSlcherung, nehmer bnn ,'beh d., Krcdj' g~' 
bcr s.,n, W,,$ 2u ~1I~r1 c l Mi!lb ,:i uchcn fühnc. ,ehe Schul"/. , Kap'I>lIeb"n,,'crstcheNng, 1988, ) 1 {(, 

51 Si~hc d~zu In~b. IlGl-t, NJW , ,8), l~lO und Pällm'f1n (Am"" )0), S, I p ff. 
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auf das Zusan.gesehäft verl.ichlen . Wehe aber den Armen, die - reslschuldversichert 
- erst nach Rückständen, Stundungen, Ratenverzug und Kündigung einen tödlichen 
Herl.infarkt erlinen haben. Ihr Nachlaß wird nur noch durch Versicherungsleistun­
gen vermehrt, wie sie bei sters pflichtgcrreuer Tilgungsleiswng JetZI noch zu 
erbringen w:iren, bei längerem Verzug also möglicherweise durch gar nichts. Nur 
derjenige, den Gevatter Tod sofort beim ersten früh versäumten Ratenlermin holt, 
kann seinen Erben noch eine lüchtige Schuldbefreiung zuwenden . Freilich können 
Erben ja auch ausschlagen und ihre H:lftung beschränken . Begünstigt sind also 
lerztlich nur solche Erben, die nicht wegen der sonstigen Schulden auszuschlagen 
oder den Nachlaßkonkurs einzuleiten gezwungen sind)' . Zudem gelingt es nach 
dem Tod des Kreditnehmers keineswegs jeder Erbenschar, die Ansprüche ~egen den 
Versicherer ausfindig zu machen, auf die nur das Kreuz im Kreditverrrag deutet. 
Insgesamt also ein prachtvolles Zusatzgeschäft, so nötig wie ein Kropf, an dessen 
Ertrag die Kreditgeber und die traditionellen Versicherer anfangs aufgrund von 
Rahmenverträgen nahezu paritätisch teilnahmen, bis die Kreditgeber merkten, daß 
sie das Geschäft besser (über Tochtcrunrernehmen) alleine machten. Man kann den 
Wert der Versieherungsleistu/Jg schon daran ermessen, daß die Vermittlungsleisrun­
gen des Kreditgebers in den Rahmenverträgen (fast) so hoch bewertct wurden wie 
sie. Außerdem sund auch noch eine ResfschuldversicheTung in der Form einer 
Krankencagegeldversieherung1J zu Gebole, also mit einer weiteren Prämie, was sich 
in der Praxis aber nidH allgemein durchsetzte. Besonders unaufwendig war die 
Zusammenarbeit von Kreditgebern und Versicherern, wenn sie - wie meiST - so 
organisicrt war, daß nur der Kreditgeber die Verträge mit den Kreuzehen speicherte 
und den Lebensversicherer erSt im Fall des - trOtZ allem relariv seltenen - Ablebens 
des Kreditnehmers :wm Zweck der Regulierung informierte. Eille grandiose Auf­
wandminimierung, wenn deI' Vers icherer von seinem Kunden erst durch dessen Tod 
Kenntnis erhält! 
Das alles wäre natürlich nicht möglich gewesen ohne die tätige Mithilfe des 
Bundes~ufsichtsamts für das Kredirwesen, der schlafmützigsten Obrigkeit seit 
Friedrich IlL Sie erließ den Restschuldversicherern die bei Lebensversicherungen an 
sich notwendige Gesundheitsprüfung für die im Konsumentenkredit üblichen ße­
cräge i4 und kümmerte sich nicht weiter um die Vertragsgestaltung, den Sinn der 
Verträge und die Erkennbarkeit des geringen Nutzens . Kreditgesch;jfte. die nur 
dann eine Lebensversicherung einschließen, wenn das Risiko des Ablebens des 
Kredimehmers verhähnismäßig gering ist, hätten doch auch beim lebensfremdesten 
Aufsichtsbeamten den Verdachr nähren müssen, daß es sich um ein für den 
Kreditnehmer höchst überflüssiges, ihn übervorteilendes Zusatzgesehäfr handel!, 
das durch den Wegfall der obligatorischen Gesundheitsprüfung zu erleichtern nur 
bei hinreichender Transparenz von Nutzen, Prämien und Alternativen gerechtfer­
tigt sein konnte. 
Der Wegfall der Gesundheitsprüfung wirb sich für die Kredimchmer auch dah.in 
;1US, daß im Fall des Todes (und bei einer zusät:diehen Krankcmagegcldversicherung 
im Falle der Krankheit) der Versicherer erST einmal prüft, ob die (tödliche) Krank­
heit nicht schon länger bestanden haben muß oder an Vorerkrankungen anknüpft. 
Ist dies - wie sehr häufig - der Fall. dann bnn der Versicherer seine Leistung wegen 

Jl Gleiches gih bel einer H l ltullg,beschnnkung durch Nochbßve r",,,11lIf15 un d die Dl1rftlgkeotselnredc 

des § ' 990 13GB. 
» Auch Arbell5unf:llllgkeusvCfsochcnmgcn bmen zus,'nJr (SI.h,OL<.; H,mm, NJW-RR 1989.492) . Zu 

den Zu,atz\'c'Slchorungen Schul, (Anm. )0), S. 4611. 
)4 Si . he d:uu Pällmann (Ann> . )0) , S. 11 m.w_N_ 
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Verletzung der Obliegenheit des Versicherungsnehmers zur Angabe von Vorer­

krankungen ablehnen. In diesem Fall stellr sich also letztlich heraus, daß der 

Versicherungsvertrag für nichts und wicder nichts eingegangen worden ist. Wie 

genau der Krcdimehmer aber gegenüber dem Kredicgcber seine Vorerkrankungen 

angibt. ist auch von einer differcnz.lerten Gcsprächslührung darüber ~bhängig. Die 
Vertrag~texte enthalten dafü r keine auch nur annähernd hinreichende Vorstruk­

curierung. Entfällt die Versicherungsleistung schließlich wegen Obliegenhcitsverlet­

zung des Kredit- und Versicherungsnehmers, dann hat das übernlissige Zusatzge­

schäfr seine Vollendung gefunden. da die Prämien natiirlich nicht zurüchuzahlen 

sind. 
7. Ins Geld gehen für den Krcdimehmer neben den Zinsen und Reslschuldversiche­
rungsprämien sowie den vielerlei erfundenen .. Gebührenu, insbesondere den Be~r­

beicungsgebührell von zunächst 2%, später 3% und 5%, vor allem aber auch die 

Kreditvenmulerkoslen . Sie wurden nur zum Teil oHen in der Vertragsberechnung 

ausgewie~ell, etwa mit einem Prozents.1t? von 5 % auf die Kreditsumme, während 

ein weitergehendes Entgeh, das sog. p~cking, unausgewiesen in den berechneten 
Zinsen enth~lten war. Das haue auch seinen guten Grund . Der Krcditvermittler 

bedienten und bedienen sich vor allem die Teilzahlungsbanken. die - weitgehend 

Töchter der Universalbanken - gegriinder worden sind. um die Expansion des 

Teilnhlungskreditgeschäfls konzentriert und Olit besonderen Mitteln voranzutrei­

ben. Diese T nstitute besaßen anfangs kaum ein Zweigstellensysrem und setzten 

deswegen in erheblichem Umhng Kreditvennittler ein; auch heuee spielen diese 

trotz des Ausbaus der Zweigstellen durch einige Banken eine bedeutsame Rolle. 

Hätte man nun die KreditverminlerkOSlen voll ausgewiesen, dann hälle sich doch 

vielleicht mancher Kunde an der hohen Belastung gestoßen und ware auf den 

Ged~nkcn gekommen, sich einen viel billigeren Kredit bei einer Universalbank zu 

beschaffen. Das wäre den meiste"n auch ohne weiteres möglich gewesen, da auch die 

Teilzahlungsbanken eine Kreditwürdigkejtsprüfung mit Schufa-Anfrage durch{üh­

ren und die Kreditvergabe davon abhängig zu machen pflegen. Außerdem hat SICh 

der größte Teil der Kunden der Teilzahlungsbanken als fähig erwiesen, auch die 

überteuerten Kredite nebst Zinsen und Kosten zurückzuzahlen. D~s OlG Stuttgan 

wagte es zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt, als sich die Teilzahlungsbanken 

bereirs dieser Arithmetik gespaltener Vermittlungskos!en bedienten, von ~rglistiger 

Tiuschung zu sprechen und die AnfechtUng zuzulassenJ \ . Damit konnte es sich 

niehl durchsetzen, da jedem Unternehmer eine \"om Kunden nicht ubcrsch~ub~rc 

interne Kostenk:Jlkulation überlassen bleiben müsse;". Aber auch wenn man dem 

grundsätzlich zuzusrimmen bereit ist, ~o ist dabei nicht berücksichtigt, daß ein 

Unternehmer, der eine bestimmte Kalkulation bei der Venragsgestahung offenlegt, 

nämlich hier durch den Ausweis der Vennitderkosten, damit dem Kunden auch 

bedeutet, daß es sich um die gcs~mten Verminlerkosten handelt. Das sog. packing 
war somit ebenfalls von Anfang o1n eine Mogelpackung. 

Mit den Kreditverminlcrn ließ die Branche der TeiJzahlungsb~nken eine Dunkcl­

männcrgarde auf die mehr oder weniger Kredirwilligen los. Die Kriminellen unter 

ihnen betrogen konsequenterwelse ;lUch die Teil:;-,ahlungsbanken selbst, indem sie 
Kredienehmerexiscenzen vortäuschten, Venr.ige fälschten und die SchuCa-Auskunft­

geber überlisteten. Nicht selten wurden auch hohe HaftStrafen verhängt, wobei aber 

H OlG Slultg~n, NJ\'(' 1982. 1599 und NJW J?85. 498 $OW,c 2597. 
)6 Siehe die Einschr;nk\Jngcn ' .ur Ihp'- J". OlG Sluttg.n bel P~l.nd,-I-\(,"Tlchs. BGß. jO Aull., § "3 

Rdnr.9 und Schmdz (An",.») R.Jnr.IS9ff, sOWie die R.!pr. Je. ßGH (sen NJW 1980. '074, '076). 
norh der der \'crsl"ckl(" Zuschbg nur ,'ll\ Umst,nJ Jm R.hmtn d"r Wurdlgung n,ch § 1)8 ßGß JSI. 
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viel zusammenkommen mußte, so wenn sich die von ihnen betreuten Kreditnehmer 

wegen der (ganz unnötig) hohen Schulden und des Verlustes von Haus und Hof 
erhän gtcn. K red il \'erm itder such ten Kunden systematisch zu Hause au(, sch watzten 

ihnen die teuersten Kredite auf und füllten die Verträge nach eigenem Gutdünken 

aus, ganz mit der Attitüde des wohlwollenden Sachverständigen gegenüber dem 

hilfsbedürftigen Laien. Selbst der betrogene Kreditnehmer sah in seinem Kreditver­
mitder oft post fcstum noch den liebenswürdigen Merkur des großen Geldes, der 

nUr gegenüber der Profitgier der Banken ohnmächtig war. Einige Jahre lang WOlren 
die Kreditverrnirtler unter den Wirrschaftskriminellen in den Gefängnissen eine ins 

Gewicht fallende Fraktion. Zwei von ihnen habe ich einmal dafür gewonnen, auf 

einem wissenschafclichen Kongreß iiber Konsumentenverschuldllngll die Details zu 

erzählen, die nicht vor Gericht erörtert worden w:\rCI1. Insbesondere die Geschichte 

ihrer abendlichen Rundgänge durch Hochhauskomplexe, wo sie von einer einzigen 

Familie zum Vertragsabschluß erwarret wurden und nach einem kleinen Geschenk 

LU den Nachbarn und von diesen jeweils zu weiteren Bekannten und Nachbarn ctc. 

begleitet wurden, bis an einem Abend eine Vielzahl von schlver belastenden 

Vertragen von Leuten unrerschrieben waren, die niemals zur Bank gegangen wären: 

Die Geschichte dieser Wanderarbeiter wäre eines Franz Boeni würdig. Mögen die 

Verträge nun rechtlich wirksam gewesen sein oder nicht, mögen sich die Kreditver­

mittler str~fbar gemacht haben oder nicht, erflillt wurden die anstößigen Verträge 

allemal in ihrer großen Mehrzahl. Gewiß war bis vor kurzem die Kreditvergabe im 

Reisegewerbe gemäß § 56 GewO verboten18 und ein im Wohnzimmer mit einem 

unbesrcllten Kreditvermiltler geschlossener Vertrag gemäß § 134 BGB unwirk­
sam)?; aber diese Are Anbahnung kam in den Mahn- oder Säumnis verfahren der 

Banken gegen die Kredienehmer nie und auch im srreitigen Verfahren oft nur 

zufällig zur Sprache. Was die Krcditvcrmi\(Jer für Pr~kriken entfalteren, wäre aber 

niemals moglich gewesen ohne die triigerischen Venragstexte der Banken und ihren 

großzügigen Einsatz ungeprüfter Geldagenten. 
Als die Teilzahlungsbank~'n zunehmend wegen ihrer Hochstzins('n unter den Druck 

gerichtlicher Kontrolle gerielen, vor allem Anfang der achrLiger Jahre, versuchten 

sie die von ihnen selbst beschäftigten Kreditvermittler zu den eigentlichen Sünden­

böcken zu machen. Franz-J osef Scholz, ein versierter Verbandsprotagonist der 

Teilzahlungsbanken, bemühte sich höchstpersönlich um eine .Zähmung der Kredit­
haie«<o. Denn ihre aufreißerische Werbung (zum Ted mir dem Versuch, selbst als 

Bankfiliale LU erscheinen), i.hre Preisangabenverstöße und ihre Hausbesuche wur­

den einer weiteren gewerberechtlichen, wctrbcwerbsrechtlichen und zivil rechtlichen 

Sankcionierung anempfohlen: Dorfrichter Adam häue kein begründeren~s Anliegen 

vortragen können. Prüft man die Verhaltnisse heute, zehn Jahre später, so bkibt nur 

festzustellen, daß die Kreditvermitdcr im Hinblick auf die gewachsene Zahl der 

Zweigstellen und die etwas größere Bereitschaft der Kunden zum Direktkontakl mit 

der Bank an EinOuß etwas verloren haben, aber immer noch aufreißerische Wer­

bung betreiben und nunmehr sogar ohne die Gefahr der Vertragsnichtigkeit in die 

Wohnzimmer der vielleicht Kreditwilligen eindringen können. Darauf ist zurückzu­

kommen. 

)7 Si,·h. ,he T,gung des Zent."''''' (ür europiii"hc Rccht.spolitik In Bremen 198\ ~um 11,,'"'' .Kon,u­
mentcnkrccli. lInd Schu/dbellfcibung. (v gl, auch ZERP-M.lI"mlj~n, Bd. J. 6 und 7. J9Sj ). 

18 Das 1<. llierding, sd\on , e>t 'nkr,frlr<'.n des H,u<türw,dcrrufsgeselz e.\ am I. j. 1986 streItIg. "ehe nur 
Schmolz (Anm. '1) Rdnr.,,8 und LG Ko ,'c/. NJW-RR '9S9, 106. 

19 Siche nur BGH. NJW 198\. 1010. 1011. 

40 Sehol:.. M [)R '98" )61. 
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8. Do1!l die gesamte Praxis der TeilzahJungsbanken ab t 979 ins Visier der Gerichte 
geriet, ist freilich wenigt:r der strategischen Abweichung einer Branche vom geraden 

Wege und schon gar nicht ökonomischer Norwendigkeit zu verdanken :lls der 

Gelegenheit, die bekanntlich Diebe m.lcht. Mine der siebl.iger Jahre wurde die 
antiinflarorische staatliche Hochzinspolitik hinfällig und das ZimmveaJ/ für Konsu­
mentenkredite sank mnerhalb ganz kurzer Zell auf ein Drittel, wenn man die 

Größen der Monatsbcrichte der Dcurschen Bundesb:lnk zugrunde legt4 '. Die Teil­

zahlungsb:lOker hallen nun aufgrund ihrer ~heren Verträge weiterhin Höchstzinsen 

zu beanspruchen, die allenfalls in Einzelfällen aufgrund einer vorzeitigen Kreditbe­

endigung nach dem inzwischen außer Kraft gesetzten § 247 BGB verloren gehen 
konnten". Sie sahen , daß gerade ihre ärmeren Kreditnehmer in der Mehrl.ahl diese 

Höchstleistungen erbrachten. Was lag da näher, als bei solcher Opicrbereitschaft 

der Klientel die Höchslzinscn der Hochzinsperiode auch in den neuen Kreditverrr:i­

gen der Niedrigzinsperiode bcizubeh.llten? Warum sollte m:lll nicht die (als r% 

Monatszins verharmlosten) kn~pp J.4% Jahres~insen verlangen, auch wenn die 
Kreditnehmer bei anderen lnstituten nur 8 bis to% zahlen mußten')? Der Blick der 

Rechtsabteilungen in die Kommentarlilcralur gebot keinen Einhalt, da hier auf­

grund äherer PräjudizIen zum Geschäftskredit nur etwas von sircenwidrigen Zinsen 

in der Größenordnung von 40% gemunkelt wurde4'. Und so vergab man dann 
munter jahrelange Kredite zum Zwei- bis Dreifachen des üblichen Zinssatzes, ohne 

daß die Öffentlichkeit stutzig wurde. Waren die K reditnehmer schon so töncht , viel 

mehr Zinsen zu verabreden als der Markt gebot, so w~ren auch entsprechende 

Zahlungen eher zu erwarten als der Widerstand dagegen. Und in der Tat wehrten 

sich die Übervorteilten so wenig, daß die Rechrsprechung sogar im Rahmcn 
einseitiger Verf:lhren Hemmungen gegen d ie Tirulierung der Bankfordrrungcn 

bekamH . Der Satz »the poor pay more« erhielt bei den unübersichtlichen Finanz­

dienstleistungen der Tcib:ahlungsbanken in den siebz.iger Jahren erst seinen eigendi­

ehen Akzent. Zudem wurden die GeschäftsbedingungeIl der Branche In der z\Veiten 

Hälfte der siebziger Jahre gleichfalls so verschärft, daß auch im Fall einer kleinen 

Leistungsslörung automatisch eine Fülle von schweren Sanktionen (Sondergebüh­

ren, ein Höchstmaß an Verzugszinsen und nicht selten die sofortige Gesamtfällig­

keil dcr unreduziercen Bruuov<llut~) dronten. 

Die Rechtsöffentlichkeit mobilisierte gegen die Höchstzinsen fur die Kunden der 

Teilzahlungsbanken zuerst vor allem der Stutrganer Richter Rolf Bender, der sich 

bereits bei dcr Str:lf(ung des Zivilprozesses ein J o1hrzehnt i:.uvor ein bleibendes 
Verdienst erworben hatte~· . In einer von viel Leisetreterei geprägten Justiz w~r 

dieses hemmungslos schwabelndc, keineswegs der Linken 7.Uz,urechnendc Original 

ein Tribun volksnaher Gercchrigkeit, mir vielen guten und .luch einigen apokryphen 

Ideen, der die richterliche Äquivalenzkontrolle auf Trab brachte, die Preiskontrolle 

arn Maßstab des Sehwerpunktzinses nach den Monatsberichten der Deurschen 

Bundesbank insraJliene und auch allerlei entlegene Normen zlIr Mäßigung der 
Tei!zah lungsbanken ausfindig ßl.lc!He. Seine :msgefallenste Idee war es, den Ehe-

.1' 5,th, Nu ßsens, "LI' 1986, 90, ~, . 
~2 Zu", ,. , . 1987 erSIN 7,1 durch § 609' BG B. 
4; Der liefs tstan d de~ Schwerpunktwl es der DeulSchen ßu ndesb,nk wurde se" ' 97 ' zw'sch':Jl M;;~ 

und Juli '978 mit 0» , % p. M. Nu,clH, die mkJ. l%'ger Be>rbeltungsgebühr <lnem Efiek"vzlnssa!7. 
von 7,9°/. p. , . bel 60 Mon .. cn Lallf7.t1l entsprechen. Zu diese r Zen W.lfen die Zi nstiberhöh ungen 
besonders d r~sus,h . 

44 ZilleTl wurde In sb. BGH, WM '97 1,8 57. 8)S. wo .me VerlJn$UIl ~ von ~o% bt'Im gt"", erbh ch.:n Kredit 
bea nstandet wurde . Noch nGH. NJW '979, H' hwc nI chts gegen ca. lS % J,hrcsunse n. 

4S Si ehe elWl d .. unechre Versäumnosurr<il BGH, NJW ' 979. ,OS9. 
, 6 Im Rlhmen des ><>g. S,ull!:,rrer Modells, d" Grundl.g< d,.. B."hl('unlgungsoovell. "ur zro w,r. 
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.286 mann als Verrrcter oder Boten der B:1nk zu definieren, so daß er, wenn er nach 

Hause kam, um die verlangte Mitunterschrift der Ehefrau unter dem Kreditvenrag 

zu besorgen, als unbestcllter Agent der B:lnk im Reisegewerbe keine wirksame 

Verpflichtung der Ehefrau zusclnde bnngen konnte'l. Die liebende Ehefrau hatrc 

danlch also zwischen dem zum Abendessen erwarteten Gemahl und dem unbestell­

ten Handelsvertreter :w unterscheiden, der ihr unglücklicherweise in Personalunion 

entgegentrar. Aber auch solches rrick)' I~w setzre Bender ein, um Aufsehen zu 

erregen und damit auf das soziale Problem aufmerksam zu machen. Insoweit war 

ihm die A ufllebung entsprechender Entscheidungen durch den BGH teilweise wohl 

gerade rechp!. Nodalls entwickeltc er .luch zahlentriefende Rechenmodelle zur 

Verschuldenskarriere vermögeosloser Ehefrauen'9. Er war der nicht ganz unver­

schrobene Held der durch die Teihahlungsbmken :l.Usgelösten sOLialcn Krise. 

Während Bender die zivilrecluliche Kontrolle der Hochstzinsvertrage betrieb, ver­

suchten es andere sogar mit $IYaJrechtlI'chell Mitteln . Immerhin erklänen die Zivilge­

richte die Verträge der Teilzahlungsbanken aus den J~hreo 1975 bis 1979, die ihr in 

Zivilprozeßvedahren vorgelegt wurden, !lach und nach wegen weit überhöhter 

Zinsen und außerordentlich einseitiger Geschäfrsbedingungen für si([enwidrig. 

Wa(um sollten die Banker nicht auch wegen Kredirwuchers nach § 302 StGB10 

bestraft werden? Staatsanwalt Klein aus Mannheim versucluc es, obwohl es seit 

Jahrzehnten heißt, daß einer eher vom BliLZ erschlagen als wegen Kreditwuchers 

verurteilt wird!'. Klein beschlagnahmte den gesamten Computer einer besonders 

skrupellosen Bank, Tochter eines badenwüruembergischen Landesmstiwrs, und 

machte damit auch alJ die armen Mütterchen ausfindig, die gar kein Geld gebraucht 

halten und ihre Ersparnisse und Renten für die vereinb:men Höchstzinsen aufwen­

den sollten. Es waren Tausende von sittenwidrigen Verträgen, deretwegen er die 

ehrenwerten Vorstandsmitglieder anklagte. Die Straf justiz lehnre die EröHnung des 

Verfahrens jedoch in zwei Instanzen ab, insbesondere weil sich die Herren subjektiv 

bestimmt nichts Böses ged:l.cht hatten. Keines der geschröpften Müuerchen mußte 

somit in den Zeugenstlnd. 

Im Gegenteil, die Teilzahlungsbranche verteidigte sich auf allen Ebenen äußerst 

vehement. Ihrem wissenschaftlichen Sprecher, FraoL-Josef Scholt, obwohl nichl 

Jurist. wurde es sogar erlaubt. dem Deutschen Juristentag die sog. Dumpingrheorie 
vorzutragenP. Die Teilzahlungsbanken woll[en nicht nur argumenrieren, daß ihre 

Klientel eine Risikogruppe sei, die wesentlich höhere Zinsen rechtfertige, als sie die 

Universalbanken verlangten (sog. Sondermarkttheorie5l ), sondern daß die Uni ver­

salbanken sogar Dumpingpreise anböten, um die Teil~ahllingsblnken im Wettbe­

werb niederwkämpfen. Diese Überlegungen hörten sich Hunderte von Juristen 

geduldig an, obwohl es schon ein Phänomen aus dem schizoiden Fonnenkreis 

gewesen wäre, wenn die Univers~lbanken, großenteils Mütter der Teiluhlungsban­

ken, diese mit Unterkostenpreisen unterboten hätten. Nichtsdestoweniger wurden 

(ür diese Theorie feingestrickte Kostenrechnungen erstellt, au( die der BGH glück­

licherweise späler wenig Gedankenarbeit verwandte. Er beschied die Risikoargu-

47 OLG SWllg,n, NJW 198J. 891. 
.. S ßGH, NJW 19S7. 184 · 
4;1 Sid,< OLG Stuugan. NJW '988 , SJl . 
je Als Spezl31bll dos ,lIgenH·",e n WuchcrtltOeSIJIHll. 
S \ Das Sch."(·nda'(·m Insb. des Kredil wlIcherS (Slche c.l,~u schon Sturm, J"l '977. 8\) 1$I IrOIZ der Reform 

zur Winschaluknnllnali(~il bestehen geblieben. 
!l ll,c'cl1 zum j}. Deutschen J"rlsten\"g. Balin, 980. Sich. luch Ca".rtS. ZII' J980. 709. 7 J Ir. 
\) Siche ~ic N .\ChwcL« xur Oi, ku,slon I",rüb« be. Schmeh. (Anm. ,~) Rdnr. HI. 
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menlation global damit, daß sie in keinem Fall die Verdopplung der Durchschnttts­

<_insen rechrferrigc f4 . 

Pech hauen die Tcilzahlungsbanken auch in fechWatstiC/)/j,her Hinsicht. Als sie das 

Recht.sproblem noch gar nIelli begriffen hatten, hanen sie einer vom BlIndesjusllz­

ministerium beauhrag!cn Forschergruppe ihre Akten geöffnet. Der Rechtswissen­

schafder Hömunn und der Sozialwissenschaftler Holzscheck j4
"', eIn besonders 

engagiertes und versiertes empirisches Tandem, entnahmen daraus sowie aus Ge­

richtsakten und Befragungen, daß die Klientel der Teilzahlungsbanken keineswegs 

so anders strukturiert war, daß die Teilzahlunpbanken auch eine normale Kredit­

würdigkeitsprüfung mit Schuh-Anfrage durch[ührren, daß das höhne RisIko nicht 

mehr als ungefähr einen Zinsprozentpunkt rechtfertigte und daß die Kreditnehmer 
größtcnl<;ils ;luch die Höchstzinsvernägc auf Mark und pfennig erfüllten, wenn sie 

nicht gnade durch Verlust des Arbeitsplal"l'.es odcr ein ~hnlich einschneidendes 

Ereignis daran gehinden wurden. Die Forscher ermittelten sogar, dJß auch dic 

Kunden der Höchstzinskredire überwiegend mit der Kreditabwicklung zufrieden 
waren; den kognillven Dissonanzen I'VJr auf diesem Sektor offenbM keine Grenze 

gesetzt. Allerdings stammten die Interviews aus einer Phase, als die Anstößigkeit der 

Kredi[venräge der TeiJzahlungsbanken aus der zweiten HJI[te der siebz iger Jahre 

noch nicht aJlgemein bekannt war. Die vorgelegte Studie war dennoch ein hervorra­

gendes Hilfsmittel zur Ermitdung der sozialen Probleme, wie sie d urch die Expan­
sion des Verbraucherkredi[s und speziell die Höchstzinspolitik der Tcihahlungs­

banken entstanden sind. Auf ihr konnten die VerbrauchcrvcrbJnde und das von dem 

Hamburger Hochschullehrer Udo Reifner gegründele Institut rür das Recht der 

finanzdiensdeistungen lu(bauen, die mit genngen M illdn und kleinen Stäben 

verhältnism;ißig erfolgreich den Apparaten der Banken Paroli zu bieten versuchten. 

J nsbesondere Reifner selbst hat die Rechenhoheit der Banken auf dem Konsumcn­

tenkrcdirsektor nachhaltig erschütten, so daß ihr früheres Seriositätsimage sm 1975 
scll\ver gelitten haI. 

11. Der Weg Ln die Dauerverschuldung - Die SOZialen Probleme im 
Überblick 

I. Die Gefahren beginnen mit dem ersten Rarenkredilvertragsabschluß. Ungeachtet 

der Abkopplung vom Warenbuf ist der durchschnittliche Krcditnehmer in erster 
Linie von Kaufwünschen bewegt und prüft die Frage, ob er sich das Gewünschte 

leisten kann, in erster Linie an der Höhe des Nenokredits und der Ratenhöhe, 

während ihm Zinssätze, Laufzeit und Zusatzbelastungen technische Details sind, die 

er gern dem freundlichen Fachmann überläßt. Der Vergleich der Marktangebote bei 
den erslfcbu;n Waren und Dienstleislunge-n läßt ihm zu wenig Kapazität für den 

Vergleich von Zinsen, Versicherungsprämien und Nebenkosten. Selbst wenn ein 

Effektivzinssatz zusatzlich zum trugcrischen Monatszinssatz angegeben ist, beur­

teilt er dessen Erträglichkeit nur allz\J gern von der Ratenhöhe aus. Die Recluspre­

chung hat in den achtziger Jahren zwar relativ feste Maßstäbe fiir die !nhaltskon­
trolle entwickelt, mit der Grundorienuerung einer Begrcn;wng durch das Doppeire 

des Markt7inssatzes. An diese Grenze tasten sich aber weiterhin einzelne Krediti n-

54 BGH.. NJW 198>. 'i)}. '4)4· 
S 4' S,.he Allm_ 10. 
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stilUte erfolgreich heran, während andere größere Sicherheitsabsdnde wahren!!. 

Der Kreditnehmer muß also weiterhin - gemessen am Marktüblichen - mit einer 
Übervorteilung rechnen, die ihm mit Rücksicht auf den Primat des Kaufwunsches 

und die Komplexität der Finanzdiensdeiswng leicht entgeht. 

1. Nach wie vor entfalten die Kreditvermwler ihre offensiven Werbungs~klivitäten 

gerade gegenüber den Schüchternen, Verschämten und halb Entschlossenen. Der 

Anruf auf eine reißerische Anzeige hin genügt, sich die Posaunisten des leichten 

Geldes ins Wohnzimmer 7.U holen, wo sie sich llsblld erbietig zeigen, alles fur die 

Gastgeber eigenhändig zu bewerkstelligen, abgesehen von den Unterschriften. Daß 
bei der Venragsgestaltung dann letztlich Bank· und Eigeninteresse dominieren, 

versteht sich. Während aber das Mittelalter danach schmachtete, den Wucherern die 

ärgsten Höllenqualen auszudenken, von der Zerteilung des lebendigen Leibes bis 

:>:ur unendlichen Hitzefolter l6, können sich die modernen Stifter finanziellen Fami­
lienelends meist noch als Helfer in der Not drapieren. Der sachliche Hinweis, d~ß 

die meisten der Kreditnehmer auch ohne Kreditvermitder einen Bankkredit bekä­

men, zudem einen, der nicht nur wegen der entfallenden Vermittlungskosten, 

sondern auch ganz allgemein billiger wäre, ist bislang von Rechts wegen noch keiner 

Teilzahlungsbank und keinem Vermiltler abgenötigt worden. 

). Höchslzinscn programmieren in besonderem Maße Leisl\lngsstörungen. Wer in 
Rückstand gerät, muß mit allerlei unvorausgcsehcnen Nebenkosten (für Stundun­

gen, Ver:wgszinsen elc.) rechnen, wmn er die Kreditkiindigung und damit die 

sofortige Rückzahlung, den Gang zum Gericlll und die A u{nahme in die Schufa­

Liste vermeiden wi!]P. Probat ist die Lösung, dem Säumigen noch etw~s Geld 

zuzuschießen, von dem er dann jedenfalls die nächsten Raten beuhlcn kann, d;1bei 

aber den Kredit noch mit weiteren Kosten aufZUStOcken (sog. Interne Um5chul­
dung!\ eventuell sogar einen höheren Zins zu vereinbaren. Die Ratenhöhe bon 

dabei normalerweise nicht sprunghaft angehoben werden. Der Kunde zahlt dann 

eben länger. Die Laufzeiten beim Konsumentenralenkredit haben in den sicbzigcr 

Jahren selten 48 Monate überstiegen. Inzwischen werden nicht selten S bis loJahre 

vertraglicher Laufzeit für den Konsumentenkredit erreicht. Klar ist bei diesen 

Laufzeiten, daß d:ls Risiko von Eini<ommenseinbrüchen durch Arbeitslosigkeit, 

Krankheit, Familienvergrößerung, Unfälle ete. auch erheblich zunimmt. 

4. Wer schon Schulden hat, aus Warenkäufcn, Dienstlcistungsgeschä{ten oder bei 

Banken, und einen Kredit benötigt. wird geneigt sein, seine Verbindlichkeiten bei 

der neu kreditgebenden Bank zusammenzufassen . Die Kredit~uskehrung bestehl 

dann einmal in der Überweisung der den Altgläubigern geschuldeten Beträge (sog. 
externe Umschuldung) und in der Auszahlung des neu benötigtcn Betrags. Dabei ist 

es g~ngig, die »Gebühren« nach dem Brutloberrag zu berechnen, ja auch dem 

Kreditvermittler die Provision nach der Summe von Allschulden und neuem 

Nettokredit zu zahlen. Häufig ist es nach den veröffentlichten Entscheidungen l 9 das 
Resultat, d:\ß der Kreditnehnler für den neuen Brunokredit hühere Zinsen bezahlen 

muß, als er für die ~hen Schulden häHe zahlen müssen . Außerdem kann es ohne 

weiteres passieren, daß an die Altgläubiger mehr bezahlt wird als erforderlich, so 

SI Sich<" die Auswenung der Arbeltsgemelnschafl d. r Verbuucher (AgV) ,us dem Jahre 19&5 und die 
Zus,mmenf,ssung bel St".hmd1. (Arnn. , ) Rdnr. , I 

;6 Vgl. Le Gof{, Wuchu2.lns und H ölle" 'l""1<,, - Okonoml' und Rel igIon 'm Miu.bltcr. StulIglrt 

19SB. 
57 Zum Schut·, des Rechts .ut! Ißlom,,\)onelle S<lbstbe~sttntlllu n g gegenüber Schub·Meldung<"n BV..,fG. 

NJW 1,88, 300,. 
\& Sich.· d.z u di tO N1Chw. bel Schmdl (flom. '}) Rdnr. 49S H, 
;9 Siche BGH , NJW '988, S,S. 
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wenn der abgelöste Vorkredit si[(enwidrig und nichtig war, der Vorkrcditgeber also 

im wesentlichen nur Rückzahlung der Darlehensvaluta halle verlangen kiinnenoo. 
Die Prtifungspflichten der ablösenden Banken sind nach der bisherigen Rechtspre­
chung minimal 6

'. Bei der externen Umschuldung ist der Kredimchmer also oft ein 

Hans im Glück, dem die cinmal ausgezahlte Valuta von Stufe zu Stufe zu einem 

Mühlrad wird. 

5. Für diese Kredite haften aber nicht allein die Nutznießer der Valuta. Vielmehr 
verlangen die Banken regelmäßig eine Vertragsmitunterzeichnung durch Ehegatten 

und zunehmend ;"luch durch nichteheliche Lebensgefithrten oder sonslige Angehö­

rige. Stau einer Venragsparmerschaft können auch ein Schuldbeitritl61 oder eine 

Bürgschaft°) "ZUr Mithaftung führcn. Die neuere Diskussion konzenuien sich hier 

neuerdings auf die Mithafcung vermogens- und einkommt'nsloser Ehefrauen6,. 

Diese sind jedoch nur ein Teil der ,,!mmtlschen Milhafter, denen gegenlibcr die 
Banken umfassende Sicherungskbuseln verwe'nden und denen gegenüber auch die 

Rechtsprcchung zum Teil äußerst rigoros verfährt. Zu den Gena~führren gehört 

nicht nur die Ehefrau. die eigentlich die Kontoauszüge bei der Bank abholen wollte 

und die zusätzlich mit einem einmaligen Schriftzug die Mirhaftung für Zehnuu­

sende oder gar Hundcrrrauscnde übernommcn hat, sondern auch der gutmütige 

Verwandte oder Kollege, der als Bürge unterschrieben hat und dem die Bank nichl 

die geringste Information oder Interesscnwahrnehmung schuldet. selbst nicht bei 
gravierendcr Kredilausweilung6\. Ist die Stunde des Fiaskos beim Schuldner gekom­

men, darf die Bank eine solche Bürgschaft oprimal verwenenM
,. 

6. Wer als Schuldner oder Mitvcrpflichretcr erst einmal für einen Belrag haftet, für 

den cr selbst bei längerer Laufzeit die Raten nichl aufbringen kann, verfällt der 

Kündigung und der Gesamtfälligsrellung sowie einer Titulierung im Mahn-, Saum­

nis- oder slreitigen Verfahren. Damit ist aber natürlich die VerZlnSling des gesamten 

Schuldbe/rags nicht abgeschlossen, wenn auch das Kontokorrent mit seiner Zinsver­

zinsung beendct i51 67 . Nunmehr stellt sich die spannende Frage. ob das pfändbare 

Einkommen des Schuldners, der unter dem Dauerdruck der Vollstreckung Sieht, 

ausreicht, um die jeweils pro Monat neu entstehenden Zinsforderungen zu decken 

oder nicht. Reicht es dafür nicht allS, wächst die titulierte Schuld weiter, w~s 

allenfalls durch die vierjährige Verjährung der §§ '97. 20! BGB beschränkr sein 

kann 68
. Ein TilgungseHekl ist durch die Leislung des Vollstre<:kungsschuldners 

insoweit 7.U erwirken, als er mehr als die neu entstehenden Zinsen abtngen kann. 

Die troez ständiger Leislungen ständig sreigende Schuld ist die POinte des im 

Ausbau begriffenen modernen Schuldturms. Gegen ihn hilft auch kein Konkurs. da 
dieser bislang nichr mit einer Schuldbefreiung endet69 . 

7. Die frühzeitig in die Schuldenfalle Geg~ngenen haben zudem noch zu beklagen, 

daß ihre Verschuldung auf Titeln beruht. denen überhaupr keine gerichtliche 

Prüfung der HöchSlzinsen und Nebenkosten sowie der Rückrechnung bei vorzeiti-

60 Be, ,n,erner U mst'h u ld'm g Iv're lila n.d, BGHZ 99,}36 eme Anpa.<sung des Folgekredits "fordcrlich. 
Dies I""d Jed oc h au f die e."erne Um,cllUldung melll übcnngen. 

6, Vgl. BG H. NJW '990, '1 97. 
6, Sieh. 7.ul e,z, etW, den Fall BGH, WM '990. \7. 
6) Siehe ZU /c·17.1 .,w, die Fälk BGH. \XfM ,,89. 8}0 und 1176. 

64 Siehe dn u ßGH. NJW '99'. 9') : "elw Je" , "ber ., uch BGH. NJW J991. l O' j. 
6S Zur KrH;k Sl che . uc h Derlecl~,·. I'S (,i, ßärm,nn und We'!tla uer. ' 990. "' ff. 
66 Zur Verwertungs!r.;h." , ufgrund .,"sprechend er Kl,"sdn <J et>e ,,',;b. BGHZ 7&, ')7. 
67 D~s ZinscSLmSl·,.,bol de.< § 24& BGB gilt "'cht 1m R,h men eme, I",(enden KOnlOkorTcntb'"7.,chung. 

Deren Kund;gung ,<I gell"I, § }j 5 Ab. > HGB Jedoch Jeden"JI möglich. 
68 § '97 BGB gilt auch fü r 'v'r r2ugs7 mS('1l, "che nur P,I,nd,-HCJnYlch,. § '97 Rdnr. \. 
69 § ,6~ Ab,., KO. 
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ger Kündigung vorausgegangen ist, D3 seit t 977 im Mahnverfahren keine Schlüssig­
keitsprüfung stattgefunden lu~ (ein Modernisierungsbeitrag der so~ialliber3len Koa­
lition'''), haben die Teilzahlungsbanken heute immer noch massenhaft Vollstrek­
k;mgsbcschctde in Händen, die die Ansprüche 4US Httenwldngen HödHtzlm-vertr(i­
gen zu realisieren erlauben, und davon machen sie auch Gebrauch. Schuldner, die 
sich dagegen wehren, müssen sich entgegenhalten lassen, daß den Banken nicht s 
genommen werden darf. was ihnen zum Zeitpunkt der Titelerlangung durch den 
BGH nicht explizit verboten war,I, Eine Schuldneramnestie steht nicht ins Haus, 
Eine Amnestie für die wucherähnlichen Praktiken war nie vonnöten , 
S, Das Hinemgleuen 111 die Verschre/duTlg kann in Zukunft immr:r unmerldicher 
geschehen. Ausgangspunkt ist das Girokonto der Lohn- und Gehaltselllpfänger, das 
eillen ausdrücklichen Kreditvertrag für die Begründung einer Darlehensschuld nicht 
mehr erfordert. Vielmchr geht dem Kunden mit dem Kontoauszug cin Vertragsan­
gebot zu, das er praktisch durch .Überzlchung. annimmt?'. Der damit eröffnete 
DispositionskreditlJ , mit konwkorrentmäßigcm ZinseszlI1 , jeder,eitiger Zinsan­
passung und flexiblem (normalerweise d;!~ dreifache Monatsgeluh nicht überstei­
gendem) Limit ist der Einstieg für we1lergchende Kredite Jufgrund zusä tzli cher 
Vcrträge. Zudem hat der Dispositionskredit den Vorzug, daß der Kreditnehmer, mit 
dem Negativsaldo konfronricrt. häufig gar nicht erkennt, daß er dennoch wenig­
stens sein pfändungsfreies ArbellS- oder So~ialelnkommen abheben könnten. [nso­
fern können die konwführenden Banken .Iso auf Kosten der Sozialhilfe auch das 
lmpf;indbare Einkommen mot ihrer Forderung verrechnen. 

/11 . Zum Stand der rechtlichen InterventIOnen zugunsten der 
Verbraucherkreditnehmer 

Fr3gt man allgemein, welches von den hier angeführren ,,'ichtigsten sozialen Proble­
men n;)ch gut einem Jahrzehnt durch Rechtsprechung lind Gesetzgebung gelost 
worden ist, so muß die Antwort bescheiden sein . Nichtsdestoweniger hat die 
Rechtsprechung doch eine Reihe von Leistungen 7.ur Zähmung der Kreditpraxis der 
Teih:ahlungsbanken erbracht. auf die sie auch stolz ist. lnwieweit dies berechtigt ist, 
soll hier anhand der wesentlichen Präjudiziell und des \'crbr3ucherkreditgesetzes 
skia.icn werden. 
I . Die H~uptleis{ung der Rechtsprechung ist die iiqulVa/enzkontyo/le, die nunmehr 
nach genauen Rechenanweisungen des BGH bundöweit vereinheitlicht ist. Die 
er~te Grundsatzentscheidung, BGHZ 80, 'l3, bot im Vergleich zu den Bendec'­
sehen Vorschlägen noch eine Fülle von Undurchd~clltcm und Mißversr;indlichem 
und stachelte insbesondere die Diskussion über eil1en Sondcrnlarkt des vermitrelten 
Kredits an'S. Let,tlich wurde aber durch die weitere Rechtsprechung vermieden, 
daß für die dem Kunden gefährlichste Form, den verminelten Kredit, der Ver­
gleichsm~ßstab angehoben wurdc,6. Heute muß jedenfalls mit der Nichtigkeit eines 

70 Durch SIr"Ichung de, § 691 Ab • . I ZPO , . 1' ZUI" r. 7, '977· 
7\ ßGHZ 10 1, 3So: WM ' 990. 391. 
7' Dcr Begriff "Überztehunc· !SI nur {ur dIe Übcrsch r~ltu"R ~LLI.S ~<"':ihr!c" Llm", ~Orrtkl. d;" ~In 

Jedcr~eluges Rikklo rdcrun gsvcrl, n:;cn rechtfertigt. 
7l Siche da :...u IlLl r MüKo-Wcswrm.lfl n. vor § 60 ' Rdnr I I. und C'''J''', B~nk\"'frr"s,,'Chl. , . Auf1 .. 

Rdnr. 1348 If. 
74 N,ch de n §§ ssok ZPO, 54 und \ S SCB-AT. 
71 Si.he dn u Insb. von Olsh.usen, ZHR 146.119 und NJ\'(/ 1981. 909. 
76 Si,'he BCH. NJW 19~7. I S I un~ die sr. R.<pr. 
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Kredits rechnen. wer das Doppelte des Schwerpunktzinses nach den Monatsberich­
ten dcr Deutschen Bundesbank verbngt oder 12 Pro7.,entpunkle mehr. Leider wurde 

diese klare Regel dadurch überflüssig kompliziert. daß einzelne KostenposItionen 
sowohl beim zu bewertenden Vertragszills wie beun M~rktzin$ einzurechnen sind 

(wie die Bearbeitungsgebühren), während andere (die VermiIllerkosten) nur beim 

Vcrtragszins angerechnet werden, wieder andere (die Restschuldversicherunppd­

mien) dagegen nirgendsn , Dadurch wurde die Rechnung auf cln Komplcxitätsni­

veau gehoben, das beim Durchschniuskons\lmentcn eine Beratung erfordert, sei es 

du rch Verb raucherzen tralen . Sch u Idnerberarungsstellen oder RCc\US31l wähe, A lIch 
die Konsumentenschützer w~ren froh, hierfür Programme liefern zu können , Dabei 

lütte unschwer ein reiner ZinsvergJeich durchgeführt werden können, der nur beim 

vermittelten Kredit wegen der den Effektivzins erhöhenden Vennittlerkosten 7._U 

modifizieren ware_ Unübliche Bearbeitungsgebühren wären d;\nn lediglich bei der 
Sittenwidrigkeitsprüfung cirlZubezrchen gewesen'!, nicht aber in die Vcrgleichsrech­

nung_ Hier beruht die inzwischen erzielte Akzepr.lnz auf dem Konsens der Exper­

ten beider Seiten über ihre eigene Notwendigkeit. Diese erweist sich vor ;IlIem dann 

als unglücklich. wenn für die Errechnung des Effektivzi nSS2rzes stall geeigneter 

(teilweise vorhandener. teilweise leicht zu entwickelnder) Faust{ormelnJ? Tabellen­

werke ~uf der Basis Cinanzmathema(i~cher ßerechnungsmcthodik gO herangezogen 

werden, Es wäre doch kein deutscher Richter, wer es nicht ganz genau nähme, wo es 

um Marginalien geht (hier kleine Rechenunterscl1lcde). 
Der BGJ--I hat im übrigen eine definitive Grenzziehung bei einer [oo%igen Über­

schreitung des Marktzmses sters vermieden, w_~ätzlich einen Übergangsbereich 

zwischen 90 und [00% geschaffen und (ür jede Prüfung n<leh § 138 BGB eine 

Gesamtwürdigung unter Berücksichtigung ~lIer Umstände, insbesondere der Zuge­

hörigkeir zum schützen;werten Personenkreis lind der sonstigen Geschäftsbedin­
gungen vorgesehen!', Warum diese Scheu vor einer klaren Grenze, wie sie doch 

lndere westliche Länder - wie erwa Frankreich aufgruod einer Höehst:1:insverord­

nung - gezogen haben? Für eine exakte Grenzziehung spricht auch, daß die 

subjektiven Elemente des Sittenwidrigkeiesvorwurfs immer mehr reduziert worden 

sind; für die Anwendung des § r 38 Abs, I BGB genügt es bereits , daß sich der 

Kreditgeber Iciclllfenig der f_rkenntnis der Einseitigkeit des Kredilverhältnisses 

verschließtS
', Das Bestehen auf einer diffusen Grenze nach der jeweiligen Ein:!.elfall­

gerecllligkcit läßt sich deswegen nur damie erklären, daß die Justiz einerseits ungern 

eigene Arbeitsplätze wegr~lionalisien und daß eine klare objektive Grenze ein 

Element eines iustum pretium wäre, Ein gerechter Preis widerspräche aber der 

Ideologie der freien Marktwirtschaft, So bleibt es bei dem Paradox , d:lß einerseies 

bis auf die Stellen hinter dem Komma Marktpreisüberschreitungen berecilllet, deren 

Ergebnisse aber in einer Ges~mtprüfung aller Details relativiert werden können , 

2 , Ungeachtet dieses Gegeneillanders von Überbürokratisierung und Umchärfe hat 

die Äquivalenzkonerolle gegriffcn und zu einer in der Wirtschaftsgeschichte einma­

ligen Häufung nichtiger Verträge geführt, die die Teilzahlungsbanken auch die 
Existenz häue kosten können, wenn die Kreditnehmer dic anstößigen Verträge 

77 Siehe dnll di,- UbrrS lch. bel Schmcl7, (Anm, L} ) RdM_'4' fi m_w_N 
78 Dafür Derlcd (','. NJW 19 '. '40 '-
79 Die bel Lauh "'''en b,s zu 18 Mona\en ,nerbnnl( Uniform mclhode (Sl cl,( PalanJ,-Hc,"",hs, S 246 

Rdnr, 6) höw: ohne Weltere, m,owcJt mod,(i7len "",rd en könnC'JI, Stehe Schmelz (Anm, ~J) 
Rnnr, 2l ' fL 

80 Sieh,' Siev,/Gilb,J"n/Si"",, Ellek()H",,,:iI ~' (ür R",'nkrcdi,e, L Aufl , '980, 

81 Sieh. die Nochw, der Rsp'- bel p,bn~I - !-Ieln "ch 5 . § ,}8 Rdnr , '7-19' 
S, ßGHZ 80, .60; NJW 1~ 8S. ',S; ,l<h. ,uch NJ\'\'·RR 19,)0 , ] 0 4 , 
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nicht doch ganz überwiegend trotzdem erfüllt hätten. Dabei hätten sie auf die 
zweite positive Leistung der Justiz zurückgreifen können, die Effektlvlenmg des 
Berelc/;erungsrecht> für den KOTlS/f>nenlcnralc>lkrcdit. Banken, die slltcnwidrigc 
Darlehensverträge schließen, erh3lten keinerlei Zins für die Valuta und auch keine 
vertraglichen NebenleistungcniJ . Sie sind also zum zlnslosen Kredil verpllichtet, 
und zwar unter Einhaltung der Laufzeitg1

. Das ist zwar nur recht und billig, da sonst 
die gefahrlose Übcrvoneilung des Kunden angesagt wäre, weil jeder Kreditgeber 
jedenfalls den Marktzins erzielen würde. Und auch die aus § fll7 Satz 1 ßGB 
abgeleitete Einhaltung der vertraglichen TerOliness für die (wegen des Wegfalls von 
Zinsen und Nebenkosten) geringeren Raten ist eine zwingende Notwendigkeit, d~ 
sonst der Kreditnehmer die sofortige Rückzahlung der Bereicherungsschuld gewär­
tigen müßte und deswegen leichter auch einen nic1uigen Vertrag ratenweise erfüllen 
wurde. Aber der Blick auf die gegenläufige Rechtsprechung zu den Ansprüchen bei 
Mietpreist.iberhöhungen i6 7.eigt, daß es sich dennoch um keine bare Selbstverständ­
lichkeit handelt. Höchst eigenartig ist schliel1lich jedoch die Rechtsprechung, die 
auch bei nichtigem Ralenkredit dem Kreditnehmer (die Prän1ie für) eine Restschuld­
versicherung abvt'flangt, soweit er eine vereinbart hat und diese die Bereicherungs­
forderung zu decken geeignet ist. Daß gerade dieses - wie gCi:eigt - höchst 
überflüssige Koppclgeschäft als einzige Kostwposition von der Nichrigkeit des 
Darlehensvercr:lgs nicht eriaßt werden soll, obwohl es mit diesem geschlossen und 
hier lediglich mit einem Kreuzehen vennerkt ist, macht die Versicherer auch gegen 
sittenwidriges Handeln ihrer Kooperarionsparcner insoweit Immun. Daß die Kre­
ditnehmer nach der BGH-Rcchtsprechung bei einem nichtigen Vertrag die halbe!7 
RcstschuldvC'fsicherungspramie ~_urücb_ablen sollen, beruht wiederum (im Kon­
trJst zu der kommagenauen Äquivalenzrechnung) auf einer äußer~t globalen Salo­
mon-Justiz zugunslen der VersIcherer. 
3. Mit der Rcclmprechung zur Nichllgkeit der Verträge und der Zinslosigkeit 
rechtsgrund loser Valutai.iberlassung auf Zell schien auch die Stunde der Rückforde­
rung gekommen. Wer die Höchslzinsen auf einen nichtigen Vertrag schon geleistet 
hatte, schien sich für die Übervorteilung revanchieren zu können. Die dreißigjährige 
Verjährung für Berenherung5alllprüche war das Menetekel über den Gewinnen der 
TeiI7.ahlungsbanken. Der Kampf um die vicrj:ihnge Verjährung nach den §§ 197, 
20 I BGB, wie sie bei wiederkehrenden Leistungen etwa in Form von Mietzinsan­
sprüchen eingreif tiS

, war SOlllit etne Existenzfrage für die von Bereicherungsver­
bindlichkeiten betroffenen Banken. Sie verwiesen d3r;lUl, daß der Krcdimchmer ml( 
jcdcm Mon~\lstermin zu viel ge:(.ahlt und damit jeweils einen ßerelChcrungsallspruch 
begrlindct habe, insofern also sein Anspruch auf eine wiederkehrende Leistung 
gehe. Dem widersprach allerdings die Äußerung des historischen Gesetzgebers, der 
gerade Bereicherungsansprüehe nicht übcr § '97 BGB haue verjähren lassen wol­
Icn'9. Man könnte hin~ufügcn, daß der Vonei! der kur~en Veri~hrung doch wohl 
am wenigsten dem Bereicherungsschuldner zugute kommen kann, der durch Übcr-

SJ ßGH. NjW '9SJ , '4 20: \XIM '989. , 70. '73· 
S4 !:IGH, NjW 1986. '564< 1566 und sr. R'pr. 
SI Si,·hc dau nur Schmdz (Anrn. 2) Rdnr.4J2-
S6 Siehe ßGH RES § s Wi$,G Nr. j C. \\" 0 dC ll1l'"n lgell . dcr d ie Vors~hrif. Je< § I \V,S,G gegen 

MictprCiS übcrhöhungcn mi ß,,,h'CI. die höch ,(zubsSl ~e M iC!c zu b,·bi ll ig ' ,",,,cl. ,1'0 ,ueh mLl emcr 
ÜbtrsGhrcH.Urlg, d~r ortsü bl ichen Ve rgle l(:h s!TIlC:tc um bLs zu 10°;;1. 

87 ßGH, NJW [9.-' . '420 . '4>2: NJW '983 ,269 2. ,693 : NJW '988. ,66,. ,661. Zur Kmik S,hmcb. 
(Anm. 2 ) Rdn r. 446. 

&8 Vor der En lsch~,d uag des BG H phd"rtc die wohl hcmcl,,·nJt" ML"m ung lür dit" y>j~h"ge Vtrj,hrun~. 

"eh< "ur Koh,e, Nj\X: t?86. '5?' m.w N. 
S9 MOl!ve 3d. >. )05. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-3-275 - Generiert durch IP 17.246.15.34, am 29.04.2026, 05:59:44. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1991-3-275


vorteilung des ßereieherungsgJäubigers die Rechesgrundlosigkeit herbeigeführt hat. 
Aber Geschichte hin, Geschichte her, der BGH schlug sich insofern auf die Seite der 

Banker, da er ihre weiteren Geschäfee nicht mit unüberschaubJ.ren Risiken bel~­

sten und cine jJ.hrzehntelange Befassung der Justiz mit Rückforderungen vermei­

den wollte90 • Die teleologische war hier dle bürokratische Lösung. Unvermeidbar 

war nur die Verlängerung der Verjährung bei einer Aufrechnungslage gemäß § 390 

Sarz 2 BGß9'. Soweil also die Bank ihr<>rseits noch Forderungen hat, kann der 

Kreditnehmer noch mit verjährten Forderungen aufrechnen, falls sich die gegensei­

tigen Forderungen einmal unverjährt gegenübergestanden h:l.ben. Wer aber den 

gesamten nichtigen Kredit abgewickelt hat, kann zu Beginll des fünfeen Jahres naeh 

der letzten Zahlung keinen Rückforderungsanspruch mehr durchsetzen. 

4. Lange Zeit unentschlossen stand der BGH den mordsmäßigen Verzugszinsen (als 

Verzugssehadensersatz) gegenüber, die die Teilzahlungsbanken formulannäßig for ­
derten, insbesondere auch nach GesamtLilligstcllung der Reslvaluta infolge von 

Leistungsstörungen. Bei Zinsen von 18 oder 21,6% pro Jahr zuckle er zunachst 

nicht mit der Wimper91
• DIe Banken stellten sich auf den Standpunkt, daß sie den 

Zinssaez weiter verlangen könnten, den sie ohne die Leistungsstorung aufgrund d<:s 
wirksamen Darlehensven:rags haaen fordern konnen. Verbraucherschützer argu­

mentierren, daß die Banken nur einen Schaden in Höhe ihrer Refinanzierungskosten 

hätten, da Geld für sie immer verfügbar sei und ihnen demgemiiß :lUfgrund der 

Rüchahlungssäumnls kein Ge~chäft entgehe9l . Hier wähltc der BGH schließlich 

eine Art Mittelweg, indem er an die vom Geselzg~ber 1986 gesehaHene Kündi­

gungsbcrechtigung des Kreditnchmcrs nach § 609~ ßG B anknüpfte. Für die Zeit bis 

zur möglichen frl~tgemäßen Beendigung durch Kündigung (oder bei sonstiger 

Darlehensfälligkeit) gewährte er aufgrund einer aus dem Hut gezauberten Analo­

gie~· die Vercrlgszinsen wahlweise weiler, berechnete den übrigen zu erset7.enden 

Verzugsschaden aber auf der Grundlage der Bruttosoll2.in~en unter ßerüeksiclui­

gung der ein~elnen Krcditartcn des Kreditgebers und ihres Anteils am GcsanHvolll­

mcn seines AkLivgeschäfts9!, Damit wurde in der Praxis im Hinblick auf die 

Tendenz der Spezial banken, immer mehr Kreditarren In ihr Angebot aufzunehmen , 

eine splirbare Senkung der Zinshöhe erreicht. Als Gesamdösung kann die Entschei­

dung jedoch nicht befriedigen, da na.ch ihr dem auf Höchstzinsvercräge speziJlisier­

ten Institut ~uch weiterhin Höchsczlnscn zuzubilligen sind und in~ofcrn eine 

Entschärfung der Gefahr, durch die Zinsen in den modernen Schuldlurm zu 

geraten, nichl konstarierr werden bnn . 

5. Wird ein sittenwidriger Darlchensvenrag wegen welleren Krcditbedürfmsses von 

dem Kreditgeber aufgescockl, In dem Aufslockungsvcrrrag ;tber (wegen eventuell 

inzwischen gestiegenen Marktzin~c~) (ür die ZusatzvalucJ kein anstößig hoher Zins 

vorgesehen, dann (rage es sich, wie sich die Nichtigkeit des Ausgangsvertrags 

auswirkt. Zu solchen KetLenkrl'dievcrträgcn 96 mit sittenwidrigem Ausgangskredit 
wurde in der Literatur einerseits die Auffassung vertreten, auch der Folgevertrag sei 

gemäß § 139 BGB nich(ig~ l. wcnn d;ts Kreditbedürfnis auf den übcrhöhten Zinssatz 

des Vorkredits 2.urückgehe (sog. Infektionstheorie). Die Gegenauf(a~sung9S ver-

?O ßGHZ 98. ,~,. ,8J. 
9' BGH. NJW '987. ,SI. 
92 Sich,' ("lW' BGI-fZ 9 1, J70. 
9\ Sich,· lIlsb. Reifn t ' : Z IP 19S 7. 145· 
94 Der RcdHsged, nkc des § 618 Abs., BGB WUT<!< für m.\ß~ebllch erklär!. 
95 BGH . NJW 1988. 1967 und '97 1. 
96 Zur B~grif{"bild"ng Schm elz (Anm. IJ) Rdnr. ~9S 
97 Ocrb1er.J Z 19 S}. S,. 
98 C , " ,m. WNI '986, '41) . 
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294 langte eme Anpassung des Folgekreditvenrages an die von den Parteien nicht 

gesehene Rechtslage (hinsichrlieh dt>r Nichtigkeit des Ausgangskredits) nach den 

Regeln über das Fehlen der Geschäftsgrundlage (sog. Anpassungstheorie). Der 
BGH folgte schließlich letzterer, vollzog die Anpassung aber in der Weise, daß es 

bei der Zinslo~igkeil der Darlehensnlllzung aus dem nichtigen Kredilvcnrag blicb'9 , 

Damit wurde bei der sog. internen Umschuldung eines nichtigen Kredits eine 

hochkonlplexe Anpassungsarilhmetik erforderlich, die den Erfindern der Lehre von 

der Geschäftsgrundlage sicher Schauder über den Rücken gejagr hättc'co. Das Fazit 

der BGH-Rechtsprechung ist, daß auch nach nichtigem Ausgangskrcditvcrtrag das 
business :I.S llsual weitergehen kann> eine na~'hträgliche Verzinsung der au {grund 
unwirksamen Vertrags überlassenen Valuta den Banken aber versagt wird . Insge­

samt kann m:lIl diesr.'s Ergebnis durchaus noch als eine wt>sentliche Leistung der 
Rechtsprechung verbuchen. 

6. Weniger positiv f~lIt da5 Urteil über die Beh;mdhmg externer Umschuldungen 
aus . Löst eine Bank im Rahmen eines Kredilvenrags Altschulden ihres Kreditneh­

mers bei einer anderen Bank ab, sn hille lTIan erwartet> daß dabei gegenüber dem 

durchschnittlichen KOllsumenlenkrediUlehmer eme Beratung stattfindet> die die 
Vor- und Nachteile sowie die Gef~hren einer solchen Umschuldung um(aßl. Nur 

allzu nft zahlt der Kreditnehmer nach der Umschuldung höhere Zinsen auch auf den 

Betrag, der den Alrschulden enLSpriclu JC
' . Zu prüfen sind ferner bei einer sorgfälti­

gen Ablösung die Rückrechnung der Zinsen des Altkredits infolge der von.eitigen 

Rückzahlung'C! und aueh die Wirksamkeit des Vorkredits> die im Hinblick auf die 

nichtigen Verträge der Teil:l.ahlung~b.lnken aus bes[ißlmrcn Jahren zweifelhaft sein 
kann. Der BGH hat jedoch weder das Geschäftsbesorgungselement einer solchen 

eXleroen Umschuldung herausgearbeitt't noch konkrete Pflidu",n der ablösenden 

Bank statuiert. Vielmehr soll ihr ein Vorwurf nur gemacht werden konnen, wenn ihr 

Sachbearbeiter etwa die Unwirksamkeit des Vorkredits positiv kennt. ihr also eine 
vorsät<.liche Schädigung angelastet werden kann ,e). Dies kann er durch rcclHzeiuges 

Schließen der Augen oder einen Blick in die ferne vermeiden> selbst wenn ihm der 

abwläsende Kreditvertrag ausnahmsweisc auf den Tresen gelegl werden soille . 

Wclcher Bankangestclhe wnd schon Schlechtes denken, das (';nt'm neuen Geschäft 

im Wege stünde? 

7. Nicht zuletzt die stärkere gerichtliche Kontrolle des R~tenkredits haI die Teilzah­

lungsbanken insbesondere seit '983 zu Experimenten mit neuen Kredit/armen 
veranlaßt, denen die Rechtsprechung jedoch von Anfang an recht kritisch begegne! 

ist. Die Verknüpful\g von Ratenkredit und Kapitaliebensvcrsicherung'O' beruhte auf 

der Idee, ohne Tilgung des Ratenkredits steuerliche Vorteile durch die Anrechnung 

der erhrachten Lcismngen auf den Versichcrungsvenrag zu erZielen, bis eine 

Gesamttilgung erfolgen kann, also auf einem Berechnungsmodell, das bei Arbeir­
nehmern weitgehend nicht aufgehen l<onnte'O\ . Der BGH sah hier eine Aufklä­

rungspflicht des Kredilgebcrs ,06 vor, die eine breitere Vermarktung dies",r Kredit­

form praktisch vereitelt. Muß die Bank daraui hmweiscn> daß die gewählte Kredit-

99 ßGHZ 9~. ))6. 
100 Es handel. 'I(h h,er 1.w<i{dlos um di,' bIsher kompl<x,·ste J\nwenJung Je< Gesd"{l,grundl,gen-

doktn n. 
101 Siehe di~ N.chw(' l$t, '" Anm. 19. 
10 1 Zur Rückrcchll un g Stehe w le·tz , clWO BGH, I\'JW-RR '988, ]6), J64. 

10} ßGH, NJW 1990, 1197. 
'04 Sir.he d.:w Schmel z (Anm . 1») Rdnr. S~7 rr.. Reifncr. VuR I,S6, 6. 
'0S Die Grenzen für den Ahzug von Sond",.u;gJben nach S '0 Ab,. ) l:.~tG keinn"n bore"" Jurch ditO 

S07, lll .. ·tr1Jch~rungsbC'lrrägc: au>gcs:thöph st ln . 
106 BGH, NJW 1988, 'J 18; NJW 'Y90, lS~+ 
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form evenruell Nachteile gegenüber einem normalen Ratenkredil h:u, dann wird der 

Kunde, soweit er überhaupt eine Spur von gesundem Menschenverstand einsetzt, 

diesen Nachteilen auszuweichen versuchen . Entsprechendes gilt für den KOnloko(­
rcnrratcnkredit '07, eme Form des Ratenkredits, die auch unter der nahezu hochsr.l­

plerischen Bezeichnung ~ldealkredit« angeboten wird. Hier wurde der Versuch 
unternommen, die Struktur des Ratenkredits mit seiner regelmäßigen Rückführung 

durch ein Konrokorrentverhältnis mit einem oberen Limit anzureichern. Der 

Kunde kann dann auch nach einer Tilgungsleistung den Kredit 'O.' ieder bis zum 

limit ausschöpfen, muß nur jeweils bestimmte Pflichtralen zahlen. Diesem Vorteil 
stehen graVierende Nachteile gegenüber, die sich 3U~ der Flexibilitäl des Zinssatzes 

und damit der jederzeit möglichen Leistungserhöhung, aus der Zinsesverzin~ung 

mit kurzfristiger Kapitalisierung des Zinscs'o.l', der möglichen Limitreduzierung bei 

jeder Einkommens- und Vermögensverschlechterung und der unerhört komplexen 

Kreditabrechnung ergeben. bei der SICh iede Veränderung des Kontostandes durch 
Aus- und Einz:r.hlung. Versicherungsprämien und sonstige Nebenkosten, mit nor­

malerweise mehrfacher Veränderung des Kontosrands während eines Monats und 

enrsprechenden kurzfristigen Zins\'i:ränderungen, SICh dahin auswirken muß, daß 

ein eifcktiver Jahreszins kaum zu berechncn ist. Die Rechtsprechung ist zunächst 
dem Versuch entgegengetreten, die Äquivalenzkontrolle dadurch LU umgehen\C9 . 

Der BGI-I hat schließlich aufgrund der rcchtStatsäehlichen Untersuchung der Nach­

teile dieser Kreditform " 0 ebenfall~ eine vc:rmarktungsfeindliche Aufklärungspflicht 

statuiert''' . Es ist abzuwarten, ob damit diesen für einen durchschnittlichen Konsu­

mcntenkreditnehmer ganz unüberschaubaren Kreditberechnungen der G~rallS ge· 

mach! ist. Nach einer mehrjährigen Laufzeit des Konrokorrenlralenkredils wurden 

zum Zwecke der Schlußabrechnung dem Kreditnehmer stapcJweise Abrechnungs­

blä((er mit Zahlen kolonnen nachgeworfen, als gelte es, den Kredit durch immer 

weiterreichendes Verstreuen VOll Zahl~n zu entsorgen. 

8. Regelrecht egozentrisch war und ist die Rechtsprechung des BGH zu den 

Vollstreckung,beschetden aus Sltunu/ldngen RatellkrediLVerlrtigen "' . Auch wenn 

der Kreditgeber seine Valuta, überdurchschnittliche Zinsen und Nebenkosten be­

reits auf dem Vollstreckungswege b~igetrieben haI, darf er nach der neuestcn 
Rechtsprechung weiterhin die Spitzenberräge der Höchstzinsvenrage einfordern") . 

Entscheidend ist. ob bei Erwirkung des VoJlstrcckungsbescheids die Bank nach dem 

Stand der jeweiligen BGH-Rechtsprechung beretts wissen konnte und mußte, daß 

sie aufgrund der fehlenden Schlüssigkei[sprüfung nur im Mahnverfahren noch LU 

einem Tite) kommen konnte. Danach muß die BGH-Rechtsprcchung seit [979 mit 

a)) ihren Entwicklungsstufen zu den hier dargestellten Problemen be;lchtcl werden. 

Nur wenn sich die Bank bei Erbngung des Tirels ;n dieser Weise gegen den BGH 

versündigt hat, soll sie gemäß § 826 BGB zur Herausgabe des Titels und zu 

sonstigem SchadensersatL verpflichtet sein ' LI. Daß die Teilzahlungsbanken seit der 
ersten, in der Begründung noch etwas diffusen BGH-Entscheidung" l und der 

Grunds.uzentscheidung des OLG Sruugart"6 mit sittlichen Bedenken gegen ihre 

1°7 Siehe du .. Can. ros. WM 19S7. ßcibg< 4. 
,og Sieh,' Lur L,s t< dn N.chtcil~ <,w, LG Bremen. NJ\V·RR 'y89. ' 7' -
109 Si<he z. B. ülC H,mm. NJW-RR '988.9.\7. 
"0 Tobus. Der Konsumcntcnr.ltcnkredi, "" K o'"okorr~nrwrh.hn". '990. S.l)Orr. 
'" BCH . NJW ' 99 ,. 8)., un AnschluH .,n Tolm s (Anm. , '0) S. 'J f( 
111 Siehe 1051>. BGHZ ' 0 1. }8o: 10), 4;1 : WM ' 990. lll. 
"J ßGH. NJW '99'. )0 m . km. Anm VOli kOmfner. 
"4 Zur RcI<v.m~ der ver1ch,edenen En'w"klung,,,ur~1I cl" BGH-R,pr. Schmelz (Anm. ')) Rdnr. 6)8. 
11 S ßGH, NJW \979. SOl: gcn~uer d,nn $chon NJW '979, D8,. 

,,6 BGH. NJW '979. '409· 
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Höchstzinsverträge rechnen mußtCll, reicht danach nicht alls. Damit har der ßGH 

sich offenbar zum obersten Moralpächter aufgeschwungen, vor dessen Verdikt cin 

Kredirinsriwl offenbar noch im moral- lind rechtsleeren Raum handelt. Dabei ist 
verkannt. daß das Rechtsbewußrsein keinöwegs nur in Karlsruhe geprägt wird, 

zumal es Jahre dauern kann. bis dort ein Rechtsproblem ankommt. Daß bei der 

Grundsat~enlscheidung BGHZ 80. 153 einem kränkelnden Berichterstatter eine 

weitergehende KlarsteIlung der Maßsr:lhe des § 1}8 BGB nicht mehr gelungen isr, 

wird auf diese Weise zu einer irrcveTSiblen Dluerbelasrung schwer verschuldeter 

~aushalte. 

9. Das Verbrtlucherkredilgesetz'" hat auf die hier beschriebene Rechtsemwicklung 
keinen umfassenden Einfluß. Die europäische Richdinie11i

, durch die es veranlaßt 

ist, hat die genannten sozialen Probleme und rechtlichen Defizite weitgehend 

ausgeJdammen und nationalen Lösungen überlassen . Aber auch in seinem höchst 

eingeschränkten Anwendungsbereich hat es außer einigen posiriven Ideen auch 

wesentliche Rückschrine gebracht. Dl'r sachliche und persönliche Anwendungsbe­

reich is[ weit, was geregelt wird, ist aber wenig. 

Sinnvoll ist die Erstreckung der Schutznormen über die Verbraucher hinaus auf 

Existemgründungskredite bis 10000 DM "Y, da arbeitslose Arbeitnehmer vermehrt 

in eine Pselldo-Selbständigkeil vordringen, wo sie von Anhng an auch Schiffbruch 

erleiden . Der erste Kernpunkt des Geselzes ist die Schriftformregelung"O, mit der 

möglichst durchsch:lub3re Verträge erzwungen werden sollen. Die Formvorschrif­

ten sind zwar streng. werden aber durch weirgehende Heilungsmöglichkeiten 

entschärft, teilweise mit ungünstigeren Folgen als nach dem bisherigen AbzG'''. 

Immerhin hat die Effektivzinsangabe einen hoheren Stellenwert erhalten, so daß bei 
ihrem Fehlen der gesetzliche Zinssatz gilt, bei ihrer Unrichtigkeit die (niedrigere) 

falsche Angabe'''. J etZI muß das Verbraucherverhalten nur noch stärker auf die 

Effektivi'-ins3llgabe ausgerichtet werden. 

Das Widemifsreclu, der zweite Kernpunkt des Gesetzes, wird in § 7 VerbrKrG auf 

alle Arien VOll Kreditvenragen erweiten, bei Darlehen, insbesondere Ratenkredi­

ten, jedoch weitgehend dadurch entwertet, daß ein rechtzeitiger Widerruf ~.b nichl 

erfolgt gilt, wenn das Darlehen nicht binnen zwei Wochen nach Widerrufscrkl:irung 

oder Darlehensauszahluog zurückgezahlt wird"J. Die dafür angefühne sonst beste­

hende Gefahr des MiI~brauchs durch den Kunden könnte problemlos durch Abwar­

ten der Kreditgeber vermieden werden . Aber im Dilemma ~wischen schnellem 

Geschäft und effektivem Verbraucherschuo:,. schlägt sich der Geserzgeber von '990 

"lIem:;.1 auf die Seite des eiligen Profits . 
Die Regelungen für LelSlungsslorungen"\ der dritte Kernpunkt, sind teilweise 

verbessert. Die vorbehaltlich anderer Nachweise geltende Pauschalierung des Ver­

zugsschadens mit 5 % über dem jeweiligen BundesbankdiskontS<1CZ PI ist für die 

Kunden der Teilz~hlungsbanken regelmäßig günstiger als die Verzugssehadensrege­

lung des BGH, die aber beim N~ch\Vcis eines höht'ren Schadens und auch außerhalb 

des Anwendungsbereichs des VerbrKrG weiterhin zu beachten ist. Wichtig ist auch 

"7 BGßI. , 990 1. .840. 
,,8 R,chtlinie vom H. ". '986 (87 / ,o,/ EWG). ABI. Nr. L ~l \'om 11. •. 19S7. 48 . 
"9 § ) Abs., Nr.l VerbrKrG. 
110 § 4 Ahs., Nr., und> VcrbrKrG . 
,,, Vgl. § 6 Ab •. 2 und) VcrbrKrG gcg<nubcr § '0 Ab,. ) AblG, n,ch dem b .. fchknJer Angabe de, 

Tej!z,hlu" gspr~'$c, der B3rzahlungsprclS galt. 
'" Siehe für Kreditver{rlge Im 311gemernen § 4 Abs. I Nr., lil. cl und § 6 Ab, . 4 VerbrKrG . 
IlJ § 7 Ab, . ) VerbrKrG . 

"4 §§ " bIS '4 VcrbrKrG. 
, 's § J lAbs. , VcrbrKrG. 
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die Abwandlung der Verrechnung bei Leistungen des Schuldners durch § I [ Aos . 3 
VerbrK rG weil nunmehr nach den Kosren der Rechtsverfolgung LucrSI der Haupt­
betrag und &lnn erst die Zinsen getilgt werden sollen 1>6. Es ist allcrding~ eIße oBene 
Frage, ob diese Regelung den Banken nicht naheIegi, sich stärker als bisher auf die 
Geltendmachung der primären Erfüllungsanspruche zu konzenwcren, um die bel 
einer vorzeiligen Kündigung und GesanHfälligslellung eingreifende Anrechnungsre­
gelung bei TeilleislUngen LU vermeiden. 
Auch einige andere Neurcgc!ungen sind erwähnenswert. Was der SchrifcforTn7_wang 
für Kreditvermitdcrverträge bringen wird, bleibt abzuwarten. Welche Rechtsfor­
roen gewählt werden, um den vorgeschriebenen Ausweis des packing zu vermeiden, 
ist nichl prognostizicrbar"l. Daß sich der effeklive JahreszIns bei einer Umschul­
dung erhöhen kann, nimmt das Gesetz nur bei den Kreditvermitdungsverrrägen zur 
Kenntnis. wo es dann die Provision vcrsagt"i, Schließlich wird das Mahnverfahren 
ausgeschlossen, wenn ein Kreditgeber einen Anspruch aus einem dem VcrbrKrG 
unrerliegcnden Vertrag gellend macht und einen effektiven Zinssatz. angibt, der [2 

Prozentpunkte über dem bei Venragsabschluß geltenden Bundesb~nkdiskontsatz 
liegr"9. Auch hier ist mancherlei Umgehung denkb~r, durch lückenhafte und 
unrichtige Angaben, durch Ausrechnung der Zinsen etc. Die Umgehung könllle 
'lwar ihrerseits einen Schadensersatzanspruch nach § 826 BGB rechdertigen')o. Ob 
diese Gefahr aber ZllT sachgerechten Einschränkung des Mahnverhhrens führen 
wird, ist noch nicht sicher . Insgcsanu ist jedenfalls der bislang entstandene Schuld­
turm durch das VerbrKrG kaum abzubauen')'. Sein Ausbau wird aber doch \Vohl 
ein wenig rechtlich gedämpfr. 

l\~ Zur n,eorie des modemen Schuldturms 

Was bezahlt der Kredicnehmcr. den weder Gesetzgebung noch Rechtsprechung von 
der Eingehung eines Kredits abgehalten haben. der nach den gegcbenen Markrver­
hältnissen zu einem wesentlich niedrigeren Zinssatz häue abgeschlossf'n werden 
können! Wie ist die Obligation des Arbeitnehmers zu begreifen, der langfristig sein 
pfändb:lres Arbeirseinkommen an eine Bank abführt, ohne auch nur die jeweils neu 
entstehenden Zinsen voll (jbdcckcn zu können ~ Wie ist eine solche auf Dauer 
gestellte Revenue der Bank zu versteben ? 
/. Der Kreditnchmer, der bei einer Teilzahlungsbank einen Kredit zum gerade noch 
wirksamen J-löchstzins aufgenommen h~r, obwohl er kreditwürdig war und bei 
einer Universal bank ohne Federlesens einen viel billigeren Kredl( erhalten hälle. 
zahlt in Höhe der DifferellL. keine Vergütung für die Benutzung der überlassenen 
Valuta, sondern eine Rente. Er hat sich als unfähig gezeigt, die im Vergleich zum 
Warenkauf komplexeren Strukturen der Fin;mzdienstlcistungen, des Mechanismus 
von Angebot und Nachfrage auf diesem Sektor zu erfassen und ~u verarbeiten. Er 
zahlt die sich daraus ergebende Rente aufgrund seiner Teilnahme .'Im Kreditverkehr, 
mit der er den Konsum von Waren und Diensdeistungen vorziehen wolhe, und 

.~6 Il))blJl; wuc.:n CcsC'(zgebung:S:lOlt1::Hlven 10 dieser K.lchuing ge:sch t"lu .'rt. SIehe ßlt-Drucks .. l46/ 8"" . 

127 Sich,· ~ I j Ab!. I S. tZ l H.lb •. l VerbrKrG. 
u8 § ,6 Sm'. 1 VnbrKrG . 
"9 § 6S B Abs. , ZI'O n_ F 
'JO Ebenso ßülow. NJ\'(! '99', 'H . 
')' Zur EntWicklung der \hbTOuchcrwrsenuldung .ueh ,m lnlcrnll ,on,len Verglt.cb Slehe ,,,,,b. I-Ior­

mlnn, Vrrbr,ucb~r und Sd,uld"n, 1')87-
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aufgrund seiner mangelnden Durchdringung des Kreditangebots. Letztere beruht 
vielfach allerdings weniger auf geringer (ntclligen;t als auf sozialen Hemmungen und 

Blockaden. Insofern setzt die Entsrehung der Rente eine zweifache Schwiiche 

voraus. diejenige. dem Anrei7. ?Ur Erhöhung oder Erhaltung des Lebensstandards 

nicht widerstanden zu haben, und diejenige, eine unnörige Dauerbelastung in Kauf 
genommen zu haben. Die Rente wird bezahlr fiir die Panizipation des Konsumen­

ten am Kreditverkehr trotz seines Defizits In intellektueller und sozialer Hinsicht. 

Es ist der scheinbare homo oeconomicus, dessen Schwäche in beuachtlichen und 

hmgdauernden Monatsbelastungen vergoltl'n wird . Er kann Vielleicht daraus lernen, 

aber ohne Lemerfolg, solange er aus den Belastungen nicht heraus ist und für die 

Zukunft keine Lehren durch Kredilverzichc oder günstigere Kredite ziehen kann. Er 
h~t nicht mit den Erfordernissen des entwickelten Konsum~ und Kredits Schritt 

gehalten . Er leistet zwar als Arbeitnehmer nicht ohne weiteres weniger als andere. 

Er ist mehl Minderlrmrr. sondern Minderverweruy. Denn er kann aufgrund seiner 

hohen BelaStUngen am künftigen Konsum nur noch eingeschränkt teilnehmen, 

soweit ihm nämlich unentziehbares Einkommen verbleibt, am Kreditverkehr aber 

eventuell überhaupt nicht mehr')t. Er zahlt wegen ~ell1cs Rückstands gegenüber den 

Erfordernissen des Kreditmarkts eine Rückstandsrente. 

l. Die Rentenbezieher werden argumelltieren, daß sich der Preis 2m Markt mit einer 

erheblichen Streubreite bilde und daß es nichts Ungewöhnliches sei, wenn ein 

Abnehmer mehr bezahle als andere; im Hinblick auf die Vielfalt der Anbieter und 

Angebote sei eine Monopolreme Jusgeschlosscn . Die Differenz gegenüber den 

bekannten Mechanismen der Preisbildung best.eht jedoch darin. daß die Gruppe der 

Rückst~ndigcn nicht 3ufgrund anderer Pr:iferenzen Konrr:.kre schließt. sich als 
Kreditnachfrager die Angebotsunterschiede nicht (hinreichend) bewußt macht und 

sie nicht in Wahlenrschetdungen (z.wischen Banken, Kreditfonnen und K fedilkon­

dilionen) umsetze. Der nur nach der Ralcnhöhe unterschreibende Kredimehmer 

starrt auf ein Signal, das über das Verhältnis von Leistung und Gegenleisrung nichts 

Genaueres besagt. Er bezahlt seine Desinformiertheit mit einem ZlI5alzentgell, das 
mehl der Kaplllllnurzung, sondern semem UnWISSen oder semem Umselzung5deJi7.!l 
geschuldet ist. Die Rentenbez.icher können dies auch nicht mit Rücksicht auf ein 

höheres Risiko bei den Rückständen in Abrede stellen. Anhand der Darlehensvcr­

triige der Teilnhlungsbanken aus den siebziger Jahren ist vielmehr gezeigt worden, 

daß das höhere Risiko durch Kreditwürdigkeirsprüfungen in Grenzen gehalten wird 
und nur einen geringen Preisaufschlag rechtfertigt. 

J . Der Grundeigencümer bezieht vom Nutzer des Grundstücks eine Grundrente, 

die sich je nach Lage und Venvenungsch;tncen erhöhen bnn . Er muß sich dafür den 

Eigencums!l(cl sichern und Lagevorteile und Verwertungschanccn verteidigen , tim 

die vertragliche Nutzung zu gewährleisten . Der mit dem Riickständigen kontrahie­

rende Kredicgeber muß gleichfa!l~ für einen Verfügungstitel sorgen, braucln aber {(Ir 

den erhöhten Preis keinerlei Lagevorreilc oder besondere Verwerrungsch~ncen des 
Kreditnchmers zu besorgen . Im Gegenteil, sein Voneil ist das Defizit seines 

Kunden . Insoweit sind Grundrente und Riiehtandsrente nicht vergleichbar. 

Zu bedenken ist auch die Parallele zum "Austauschverhältnis~ des Feudalismus, wo 

der Grundherr äußeren Schut:.! einschließlich Gerichtsschutz für die Abgaben aus 

der Nutzung des Bodens bot und diese m einem Anteil am Bodenercrag bemaß. [n 
den Krisen des feudalen Gesellschaftssyslems ist dessen Ausbcmungscharakn:r 

evident geworden, weil sich auch der Schein einer ÄquivalenzbcziellUng nicht mehr 

aufrechterhalten ließ. In ähnlicher Weise fehlt eme solche beim Kontrakt des 

lJ! !nfolgc dir Aufn.,hllw on die Schuldn",I',!C ld(;rund der Schufa-Moldunr;. 
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Kreditgebers mit eonem Rückständigen. da dessen Inkompetenz die Abschöpfung 

seines Einkommens iiber das NutzungsentgeIr hinaus erlaubt. 
Wer von seinem Arbe([seinkommcn den pfändbaren Teil auf (längere) Dauer an 

seine ß~nk als IOJrktmäßig nicht geborenes Zusal'lcnrgeIr ~bzuführen hat, steht 

dementsprechend quasi in einem neofeud,den AbhallglgkC'llsverhällnJs. Er gibt nicht 

den Zehnten seines Ertrags, sondern regelm~ßig wesentlich mehr. Er ist Parmer 
eines Abschop(ungsverhältnlsses, bei dem er seme Produktivität großemeils einem 

Finam.ierer verpfändet haI. Diese Abhängigkeit ist ohne jede Gewalt bcgn.indet, 

ent5tanden aufgrund Jer Teilnahme am Geld- und Kreditverkehr. Es ist nicht 

einmal die wirtschaftliche Macht des Finani'.bpirals, d~s ihn zur Unterwerfungser­

klärung genötigt hat. da lndere Banken, ja die Mehrzahl von ihnen, ihn nicht in 

vergleichbarer Weise zur Kasse gebeten hätten. 

Der Rencenzahler bleibt allerdings frei; frei, die Kredllschuld weiterzuschleppen, 

frei, seine produktive Tätigkeit einzustellen und Sozi<llhilfeempfäoger zu werden, 

frei auch, bei besonders glücklichen Wcndungm die Schuld auf einen Schlag 

abzutragen, bei einer Erbschaft. einem Spiclgewinn, einem Sprung auf der K~rrief(~­

leiter. Auch wenn solche Wendungen stalistisch vernachläSSigt werden können, so 

sind sie doch Stützen des freihei(sgefühls des ßetroffenen . Er wird sich eher mit 

Sozialhilfe begnügen als sich ~Is Schuld knecht zu bezeichnen . Der Begriff des 

"Schuldturms« ISt eine Metapher, die das Nichtherauskommen aus den Schulden 

mit den Mauern der von DlCkens so eindrucksvoll beschriebenen elenden Verliese 

des frühen Kapitalismu5 cvoLlert. D~s Bild m~cht jedoch nicht demlieh, dOlß der 

Schuldner sich (lange Zeit) noch so sehr produktiv abstrampeln kann, ohne über das 

Existenzminimum, den unpfändbaren Betrag unu die Sozialhilfe hinauszukommen, 

insofern ein Sisyphos, und daß er iiherall, wo er mehr haben will, glctch als aue of 
credit zuriickgewinen wird. Seine TO(en Zahlen sind insofern schlimmer als rotes 

Haar. Er trägt die Schuld als optisch nicht wahrnehmbares Stigma mir sich, das ihn 

für die Teilnahme am erwei(eTten Konsum disqualifiziert. Er hat nur, was cr b:H hat, 

an Unpfändbarem oder aus der Sozial kasse, jeweils bis zum nächsten Monatser­

sten. 

4. Er kann nicht noch einmal neu anfangen. auch wenn er schon In jungen Jahren 

Rentenzahler geworden ISC Die Chance bö re ein schuldbefreiender Konkurs, den 

freilich die deutsche Wirtschaft nicht ohne weiteres zulassen wird, selbst wenn der 

Gesetzgeber gnOidig gestimmt selO sollre. Die Zahlungsmoral könnte zu sehr leiden. 

Zudem ist uogewiß, ob ein solcher Konkurs nicht gleichfalls auf Dauer als Kainsmal 

wirken würde und die schwanen Listen der Konkursabsolventen in den Bankcom­

putern unlöschbar wären . So hat der überschuldete Private bislang nur eine Sanic­

rungsclu.ncc, wenn er mit seinen Gläubigem zu einem (teilweisen) Erlaß gelangt. 

Dafür bestehen allerdings parJ.doxe Voraussetzungen; er muß eine praktisch aus­

sichtslose persönliche Lage dartun und zum anderen doch wenigstens eine Leistung 

anbieten, die dem Kredjrgebcr den Venicht im übrigen auch schmackhaft macht. 

Die Schuldnerber2ter sind deswegen %.um Beispiel überdurchschnittlich erfolgreich, 
wenn sie etwa ~uf eine bevorstehende langjährige Gef::ingnishaft des Schuldners 

hinweisen, aber eine gewisse Teilzahlung von Familienangehörigen oder Partnern 

für den Si.tnder offerieren können . Die meisten Knackis haben (mangels Beute) aber 

auch insoweit nielns zu bieten . fm übrigen sind ein einigermaßen attraktiver Beruf 

und allgemeines finanzielles oder soziales Elend keine geeigneten sozialökonomi­
schen Voraussetzungen für einen Vergleich . 

S. Die Rentenzahllingspfliclu demotiviert auch dieienigen, deren ßcrufstätigkelt 
durch Schulden mcht unmircelbar gefährdet ist, die also einen Arbeitgeber haben, 

dessen Lohnbüro schnurstracks die pfändb~ren Teile des Lohns an den Kreditgeber 
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JOO ~uskehn. Die von den Höchslzinsen gebeutelten Haushalte machen aber über die 
Psychoinst~nzen hinaus nelle SOlla/bürokralten notw<'ndig, wie ~ie inzwischen -

wenn auch noch recht lückenhaft - emsta"den sind. Die SchuldnerbcralUngsste!len 

leben vor ~llem von direkwn und indirekten staadichcn Geldern. aber auch aus 

gesellschaftlichen Quellen, insbesondere kirchlichen. Ohne diese Liquidations- und 
Aufrichlungsinstanzen würden noch viel mehr Menschen in den Sog sozialen 

Abstiegs geraten. lnsofern produzieren Konsumgesellschaft und Banksysrem (vor 

allem aber die RCnlengläubiger unter den BJnkcn) durch die Kombinauon überflu­

tender Anreize für Waren und Dienstleistungen mit den komplexen Kreditrechnun­

gen auch in Zukunft ein Gelleehr postoperativer Beratung, das ein MehrfJches an 

Aufwand erfordern dürfte als eine pravcntive Beratung durch die Kreditgeber selbst, 
dafür aber an Effektivität notwendig weit hinter einer Prävenllvber~tllng zurück­

bleibt. Stall das soziale Desaster an der Quelle zu unterbinden, werdell die Überfor­

den:en in das Geld- und Kredirsysu;m ein- und (mit hohem Aufwand) wieder 

hinausgeschleusl. So bleiben sie eine Lehrgruppe ,ur Erhaltung der Vcn:rJ.gslo)'ali­

tät. 

v. Remeduren 

I. Der Gesetzgeber des Verbnucherkreditgeserzes hat noch einmal - vor allem mit 

den Schnfrformbestimmungen - auf Aufkbrung und Information gesetzt. HJ.lbher­
zig ist dies nicht nur wegen der vielen Heilungsmoglichkeitcn geblieben, sondern 

auch deswegen. weil bei den komplexesten Finanzierungsgeschäften, insbesondere 

der internen und der externen Umschuldung, ~usdifferenzief[e BerJ.tungspflichten 
weder vom Gesetz noch von der Rechtsprechung entwickelt wurden. D:lbei braucht 

die Rechtsprechung hier nur geschäftsbcsorgungsverrragliche Pflichten zu konkreti­
sieren, um den Defiziten der privaren Kredimehmer gerecht zu werden. Im übrigen 

stehen immer noch Aufkli1rungspfliclllcn aus, mit denen jedem Kreditnehmer der 
außerordentlich begrenzte Nutzen einer Restschuldvcrsichcrung und der Einschal­

tung eines Kreditverminlers erkennbar würde. 
L. Über das Informationsmodell hinauszugehen scheint das Widerrufsrecht. Wenn 

es aber nur denjenigen zugebilligt wird, die gleich die empiangene Valuca zurück­

zahlen konnen, dann schüt7.t e~ am Ende nur den Yuppie, der die Kredite vergleicht 

und sich so oder auch anders entscheiden kann. Der sozial Schwache, der die Valuta 

bereits ausgegeben hai, kmn nicht mchr zurück, ob er nun Warenreizen erlegen ist 

oder eine schwierige SOZiale Situation überbrückt haI. Sein effektiver Schulz würde 

ein Widerrufsrecht erfordem, das die VllulJ.auskehrung vor Ablauf der Widerrufs­

frist verhindern würde. 

3. Bei den Leistungsstörungen hat der Gesetzgeber des Verbraucherkreditgesetus 

durch die Begrcn2ung des Verzugsschadens und die Anrechnung von Leistungen 

auf die Haupdorderung vor der Tilgung der Zinsen Verschuldungsbremsen einge­
baut, die durchaus spürbar sein können. Mit diesen Regelungen allein ,,·ird ein 

hochverscnulde[er Haushalt allerdings b.um die Schuldenlast loswerden können. 

Notwendig wäre vor allem für die Schuldner der Vollstreckungsbcscheide aus 

sittenwidrigen Ratenkreditvenrägen eine Amnestie durch Rechtsprechung oder 

Gesetzgeber. Hier geschieht womöglich noch über Jahrzehnte hinaus krasses Un­

recht aufgrund ungeprüfter Titel. 
4. Gnade verdienen auch die altruistischen Mithaf tcr. Nichl nur die jungen Erwach­

senen und die vermögens losen Ehegatten bedürfen eines wirksamen Schutzes vor 
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der AusJlutzung ihrer GroßLügigkei!. Ein Ausbau der Schriftform, eine Begrenzung 
der Vertretungsmöglichkeiten und fortlaufende Informationspflichten (auch über 
die Mogliehkei( der Kündigung) müssen die Sittcl1widrigkcitskontrolle ergänzen. 
5. Nicht zu vergessen ist, daß die Kreditverträge nun wieder Im Wohnzimmer der 
Privatkunden geschlossen werden dürfen. Die Neuformulierung des von der Recht­
sprechung bislang als Verbo(sgesetz im Sinne des § 134 BGB angesehenen § 56 
GewO' H zeigt, daß der Gesetzgebcr im Durcheinander von europäischer Rechtsan­
gleichung, eigenständigen nationalen Lösungen und der Moderni$ierung älterer 
Verbr:tuchersehu(uechtsbestände gelegen dich jede Übersicht verliert . Dabei geht es 
hier um einen sei! Jahruhnten erkannren Mißstand. Ein GeseiLgeber, der den 
Kredilvennilller wieder in die gute Stube der NaIven läßt, ist schlicht unfähig. 
Vielerlei Remeduren wären also notwendig. Das VcrbrKrG war aber schon ein 
solcher Kra(lakt, daß zunächst neue parlamentarische Iniriativen keinen Erfolg 
versprechen. Vielleicht müssen die Kreditschuldner aus den neuen Ländern für 
einen weiteren Paroxysmus des Schuldendramas sorgen, bis ein Konsolidierungs­
konzepr vorgelegt wird . 

J)) Siehe daz u Rcilor<. VuR '99'.91. 

JOI 
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